N\ Stadtrat
k Traktandenliste

Sitzungsdatum 31. Médrz 2025

Beginn 19:00 Uhr

Sitzungsort Alte Miihle, grosser Saal
Traktanden

1. Protokolle der Stadtratssitzung vom 25. November 2024, 16. Dezember 2024 und 3. Februar 2025:
Kenntnisnahme

2. Sanierung Abwassersystem im Gebiet Hausmatte: Projektgenehmigung und Kreditbewilligung

3. Schulzentrum Elzmatte; Erstellung eines Kindergartenprovisoriums: Projektgenehmigung und
Kreditbewilligung

4. Interpellation der FDP/jll-Fraktion, GLP/EVP-Fraktion, Freudiger Patrick (SVP) und Mitunterzeichnende
vom 29. April 2024: Was haben wir auf der Ebene der langfristigen Finanzplanung zu erwarten?: Antrag
auf Verlangerung der Beantwortungsfrist

5. Beschlussantrag Clavadetscher Diego (FDP), Grossenbacher Corinna (SVP), Fankhauser Fabian (GLP),
Rothacher Linus (SP) vom 16. Dezember 2024: Revision der Geschiftsordnung des Stadtrates: Antrag
auf Verlangerung der Beantwortungsfrist

Parlamentarische Fragestunde
Mitteilungen der Geschdftspriifungskommission

Mitteilungen des Gemeinderates

© ® N o

Personliche Abschiedsworte von Stadtschreiber Daniel Steiner

10. Bekanntmachung der eingereichten parlamentarischen Vorstdsse

Langenthal, 5. Mdrz 2025 Der Stadtratsprdsident:

Fabian Fankhauser
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N\ Stadtrat

\ Stadtratssitzung vom 31. Mdrz 2025 Traktandum Nr. 1

Protokoll der Stadtratssitzung vom 25. November 2024, 16. Dezember 2024 und 3. Februar 2025: Kenntnis-
nahme

Art. 18 der Geschidftsordnung des Stadtrates vom 24. Juni 2019
Protokoll
1

2 Das Protokoll wird von sdmtlichen Mitgliedern des Stadtratsbiiros, dem Sekretariat und der Protokollfiihrerin
bzw. dem Protokollfiihrer unterzeichnet, und ist damit genehmigt.

3 Uber Berichtigungen des Protokolls entscheidet der Stadtrat.
4

5

Langenthal, 5. Mdrz 2025 IM NAMEN DES STADTRATES
Der Stadtratspradsident:

Fabian Fankhauser

Die stv. Sekretdrin a.i.:

Veronika Bachtold

(Traktandum 1 / Seite 1)



N\ Gemeinderat

\ Stadtratssitzung vom 31. Mdrz 2025 Traktandum Nr. 2

Sanierung Abwassersystem im Gebiet Hausmatte; Projektgenehmigung und Kreditbewilligung

Sehr geehrter Herr Stadtratsprdsident
Sehr geehrte Stadtrdtinnen und Stadtrate

1.

Grundlagen

Gemeinderatsbeschluss vom 23. August 2023, Trakt. 5

Gemeinderatsbeschluss vom 18. Oktober 2023, Trakt. 11

Bericht und Antrag vom 11. September 2024 des Stadtbauamtes mit den darin erwdhnten Beilagen
Protokollauszug vom 18. Februar 2025 der Bau- und Planungskommission, Trakt. 7

Protokollauszug vom 18. Februar 2025 der Finanzkommission, Trakt. 8

Protokollauszug vom 18. Februar 2025 der Umweltschutz- und Energiekommission, Trakt. 7
B Beschluss des Gemeinderates vom 26. Februar 2025, Trakt. 2
Inhalt der Vorlage

Der Inhalt der Vorlage ergibt sich aus dem Bericht und Antrag des Stadtbauamtes vom 11. September 2024
(= Beilage 1) sowie aus der Beschreibung des Bauprojektes Sanierung Abwassersystem Perimeter Haus-
mattstrasse mit Kostenvoranschlag (Projektdossier) vom 28. August 2024 (= Beilage 2). Es wird auf diese
Dokumente, die iibrigen Vorakten, die nachfolgenden Hinweise und die miindlichen Ausfiihrungen des zu-
standigen Mitgliedes des Gemeinderates anldsslich der Sitzung des Stadtrates vom 31. Madrz 2025 verwie-
sen.

Vorberatende Behorden

B Die Finanzkommission, die Bau- und Planungskommission sowie die Umweltschutz- und Energiekom-
mission behandelten die Vorlage an ihren Sitzungen vom 18. Februar 2025 alle zustimmend und ohne
eigene Antrage zu Handen der weiteren Beratung.

B Der Gemeinderat verabschiedete die Vorlage an seiner Sitzung vom 26. Februar 2025 ebenfalls unveran-
dert zu Handen des Stadtrates.

Gestiitzt auf diese Ausflihrungen beantragen wir lhnen Zustimmung zu folgendem:

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat, gestiitzt auf Art. 61 Abs. 2 Ziff. 6 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009 sowie nach Kenntnis-
nahme des gemeinderdtlichen Berichtes vom 26. Februar 2025, beschliesst:

1.
2.

3.

Das Bauprojekt Sanierung Abwassersystem Perimeter Hausmattstrasse wird genehmigt.

Der fiir die Sanierung der Kanalisation im Gebiet Hausmatte erforderliche Verpflichtungskredit in der Hohe
von Fr. 1'150'000.00 (inklusive MWST) wird zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 3400.5032.73 "Sa-
nierung Kanalisation Gebiet Hausmatte", bewilligt.

Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt.

Berichterstattung: Vizestadtprasident Michael Schar, Ressortvorsteher Ver- und Entsorgung, Energie, Umwelt-

schutz und Tiefbau

(Traktandum 2 / Seite 1)



o\ Gemeinderat
\ Stadtratssitzung vom 31. Mdrz 2025 Traktandum Nr. 2

Langenthal, 26. Februar 2025 IM NAMEN DES GEMEINDERATES
Der Stadtprdsident:

Reto Miiller
Der Stadtschreiber:

Daniel Steiner

B Beilage 1: Bericht und Antrag des Stadtbauamtes vom 11. September 2024

B Beilage 2: Bauprojekt Sanierung Abwassersystem Perimeter Hausmattastrasse mit Kostenvoranschlag
(Projektdossier) vom 28. August 2024

(Traktandum 2 / Seite 2)
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Beilage 1

Traktandum Nr. 2
Stadtratssitzung vom 31. Marz 2025

Entwdsserungsplanung; Sanierung Ab-
wassersystem im Gebiet Hausmatte; Ge-
nehmigung des Bauprojektes; Bewilli-
gung eines Verpflichtungskredites; Ver-
abschiedung zu Hianden des Stadtrates;
Zustimmung; Auftragserteilung

Datum: 11. September 2024
Zustandig: Marco Bartolomé
Verteiler: Gemeinderat / Stadtrat

Stadtbauamt, Tiefbau und Umwelt, Jurastrasse 22, 4901 Langenthal
Telefon 062 916 21 11, www.langenthal.ch
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Das Wichtigste in Kiirze

Westlich der Hausmattstrasse werden die Liegenschaften, beginnend mit den Hiusern 56/58 bis zur Ein-
miindung in die Zelgligasse, tUber eine private Schmutz- und Regenwassersammelleitung in die 6ffentli-
che Kanalisation entwdssert. Aufgrund des Grundsatzentscheids des Gemeinderates vom 23. August
2023 zur Ubernahme der Leitung und zur Ausarbeitung eines Ubernahmeprojekts inklusive einer allf4lli-
gen Sanierung, wurden Offerten zwecks Erarbeitung eines Bauprojektes eingeholt. Zur Finanzierung der
dafiir notwendigen Ingenieurdienstleistungen und TV-Kanalaufnahmen wurden mit Bericht vom 6. Sep-
tember 2023 Nachkredite zu Lasten der Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung beantragt und mit Be-
schluss des Gemeinderats am 18. Oktober 2023 bewilligt. Anschliessend wurde der Auftrag zur Ausar-
beitung eines Bauprojekts fiir die Sanierung des Abwassersystems im Gebiet Hausmatte dem Ingenieur-
biiro Scheidegger AG erteilt. Dieses Projekt liegt seit anfangs September 2024 vor. '

Dem Gemeinderat wird zuhanden des Stadtrats die Projektgenehmigung und die Bewilligung eines Ver-
pflichtungskredits in der Hohe von Fr. 1'150'000.00 fiir die Sanierung des Abwassersystems im Gebiet
Hausmatte beantragt.

Grundlagen

B Gemeinderatsbeschluss vom 23. August 2023, Traktandum 5
B Gemeinderatsbeschluss vom 18. Oktober 2023, Traktandum 11
B Schreiben Gemeinderat vom 13. November 2023

Bewilligter Finanzplan 2025 - 2029 vom 26. Juni 2024

Ausgangslage und Handlungsbedarf

Westlich der Hausmattstrasse werden die Liegenschaften, beginnend mit den Hausern 56/58 bis zur Ein-
mindung in die Zelgligasse, tber eine private Schmutz- und Regenwassersammelleitung in die 6ffentli-
che Kanalisation entwéssert. Auch die Stadt entwédssert gewisse Flachen der Hausmattstrasse liber diese
Leitung.

Die Leitung wurde vor 1971 erstellt und ist als "altrechtliche Leitung" bis heute in Privatbesitz geblieben.
Fur "altrechtliche Leitungen" besteht entsprechend den bei ihrer Erstellung geltenden Bestimmungen
keine gesetzliche Pflicht zur Eigentumsiibernahme durch die Stadt, auch wenn sie wie im vorliegenden
Fall die Funktion einer Detailerschliessung erfiillt. Nur Detailerschliessungsanlagen, die nach dem 1. Ja-
nuar 1971 durch Private gebaut wurden, gehen nach ihrer Vollendung unentgeltlich zu Eigentum und
Unterhalt an die Gemeinde Uber.

Die Leitungen wurden als Trennsystem erstellt, entsprechen jedoch nicht mehrden stadtischen Vorgaben
beziehungsweise einer normkonformen Trennung von Sauber- und Schmutzwasser. Da die Zugdnglich-
keit zum bestehenden System nicht mehr gewahrleistet ist (Kontrollschéchte sind iberwachsen etc.),
sind Aussagen zum Zustand der Schachtbauwerke mit gewisser Vorsicht zu geniessen. Es ist jedoch da-
von auszugehen, dass ein Sanierungsbedarf besteht. Dies gilt auch fiir die Leitungen: Im Jahr 2019 wur-
den TV-Kanalaufnahmen von den Leitungen gemacht, die zeigen, dass diese in einem schlechten Zu-
stand sind.

Im Weiteren kam es in der Vergangenheit zu Riickstaubildungen, insbesondere im unteren Teil Richtung
Zelgligasse. Diese Beobachtungen werden durch hydraulische Berechnungen bestatigt.

Seit einiger Zeit besteht die Absicht der privaten Eigentiimerinnen und Eigentliimer, diese Kanalisations-
leitung mit Detailerschliessungscharakter an die Stadt zu libertragen. Dazu wurde ein Verein mit dem
Zweck der Sanierung und Eigentumsubertragung gegriindet. Die Stadt unterstiitzte die Bestrebungen der
Eigentiimerschaft.
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Nach verschiedenen Gesprachen féllte der Gemeinderat am 23. August 2023 indessen den Grundsatz-
beschluss, dass die Stadt die Leitung im heutigen Zustand, beziehungsweise voraussetzungslos, iiber-
nehmen soll. Begriindet wird dies insbesondere mit der Tatsache, dass die Betroffenen die Anschlussge-
biihren geméss Art. 31 Abwasserversorgungsreglement vom 28. Juni 2004 und seit der Erstellung der
Leitung auch die jahrlich wiederkehrenden Abwassergebiihren bezahlt haben.

Auf Basis des Grundsatzentscheids des Gemeinderates vom 23. August 2023 zur Ubernahme der Leitung
und zur Ausarbeitung eines Ubernahmeprojekts inklusive einer allfélligen Sanierung wurden Offerten
zwecks Erarbeitung eines Bauprojektes eingeholt. Zur Finanzierung der dafiir notwendigen Ingenieur-
dienstleistungen und TV-Kanalaufnahmen wurden mit Bericht vom 6. September 2023 Nachkredite in der
Héhe von total Fr. 37'000.00 zu Lasten der Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung beantragt. Mit Be-
schluss des Gemeinderates vom 18. Oktober 2023 wurden die Nachkredite bewilligt und anschliessend
der Auftrag fiir die Ausarbeitung eines Sanierungsprojekts in Auftrag gegeben.

& =

stadmlgentha\l
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Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Leitungskataster, roter Pfeil: Kanalisationsleitung
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Mit dem vorliegenden Bericht wird dem Gemeinderat zuhanden des Stadtrats die Projektgenehmigung
und die Bewilligung eines Verpflichtungskredits in der Hohe von Fr. 1'150'000.00 fiir die Sanierung des
Abwassersystems im Gebiet Hausmatte beantragt.

Projektorganisation

Die Projektleitung liegt beim Stadtbauamt, Fachbereich Tiefbau und Umwelt.
Methodik/Vorgehen

Bedingt durch den Neubau des Doppel-Einfamilienhauses auf der Parzelle Nr. 4302 missen zuerst die
bestehenden Leitungen im Trennsystem umgelegt werden. Der Ersatz der beiden bestehenden, in der
Parzellenmitte gelegenen Leitungsanlagen DN 250 mm erfolgt an der 6stlichen Parzellengrenze mit glei-
chen Rohrdurchmessern auf einer Ldnge von 27m im offenen V-Graben bis zur privaten Zufahrtsstrasse
der Liegenschaft Hausmattstrasse 38 (siehe Beilage 2). Dabei werden die Kosten fiir die Umlegung an-
teilmdssig zwischen den beteiligten Parteien (Bauherr Parzelle Nr. 4302 und der Stadt) aufgeteilt.

Aufgrund der umgelegten Leitungsanlage auf der Parzelle Nr. 4302 sowie zur Entlastung des Leitungs-
systems vom Regenwasser ist im Bereich des bestehenden Schachtes Nr. 6218 eine Neuorganisation
des Abflussregimes notwendig. Der sich in einem schlechten Zustand befindenden Schacht Nr. 6218
wird dabei ersetzt. Zur Entflechtung des Regenwassers wird zudem der bestehende Abfluss ausgetrennt
und mit einer neuen Ableitung dem Wydenbach zugefiihrt (siehe Beilage 1, Situationsplan Ableitung und
Retention).

Gemdss Vorabklarungen mit dem zustdandigen Wasserbauingenieur des Oberingenieurkreises IV sind
aufgrund des vorhandenen Kapazitdtsengpasses in der Bachleitung Retentionsmassnahmen erforder-
lich. Unabhdngig vom bereits ausgefiihrten Hochwasserriickhaltebecken im Gebiet Rindermatten, wird
eine Retention des Regenwassers vor Einleitung verlangt.

Die bestehenden Schmutz- und Regenwasserleitungen im Abschnitt KS 6211 bis Zelgligasse werden mit-
tels Inliner (grabenlos) saniert (siehe Beilage 1, Situation Sanierungsplan). Die Arbeiten kdnnen zeitlich
unabhdngig von den beiden Neubauanlagen (Umlegung Kanalisationsleitung auf der Parzelle Nr. 4302
und Neubau Retentionsanlage mit Ableitung in den Wydenbach) in den betroffenen Bauabschnitten er-
folgen.

Vor- und Nachteile verschiedener Varianten

Keine Bemerkung

Ergebnis

Dem Gemeinderat wird zuhanden des Stadtrats beantragt, dem Bauprojekt fiir die Sanierung des Abwas-
sersystems im Gebiet Hausmatte zuzustimmen und den fiir die Projektumsetzung erforderlichen Kredit
von gesamthaft Fr. 1'150'000.00 (inklusive MWST) zu bewilligen.

Konsequenzen bei Ablehnung

Bei einer Ablehnung des Antrages kann die Sanierung der Kanalisation im Gebiet Hausmatte nicht reali-
siert werden. Die bestehende Uberlastung der Regenwasserleitung kann nicht abgebaut werden, womit
die Gefahr von Uberschwemmungen in den Geb3duden bestehen bleibt. Die schadhaften und teilweise
undichten Leitungen bleiben bestehen, d.h. dass ein Teil des Schmutzabwassers weiter versickert und
den Untergrund verschmutzt.

Auswirkungen auf die Verwaltung (Personalbestand, Infrastruktur, Organisation)

Die Projektbearbeitung erfolgt im Rahmen der ordentlichen Verwaltungstatigkeit.
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Finanzielle Auswirkungen

Gemaiss Kostenvoranschlag des Ingenieurbiiros Scheidegger AG (Kostengenauigkeit /- 10 %) vom
29. August 2024 setzen sich die Kosten fiir die Abwasseranlagen wie folgt zusammen:

Fr.
Bauarbeiten Neubauanlagen 458'000.00
Bauarbeiten Sanierungsanlagen 45'000.00
Kanalsanierungsarbeiten 252'000.00
Diverse Baunebenarbeiten 21'000.00
Honorare Planer (Bauingenieur / Geologe) 124'000.00
Diverse Baunebenkosten (gerundet) 87'600.00
Risikokosten 23'500.00
Total exklusive MWST ' 1'011'100.00
MWST 8.1% (gerundet) 81'900.00
Total inklusive MWST 1'093'000.00
Bestandesaufnahmen / Beweissicherung 20'000.00
Baurechtliche Sicherung der Anlagen (Dienstbarkeiten) 32'500.00
MWST 8.1% (gerundet) 4'500.00
Total Kreditbegehren (inklusive MWST) 1'150'000.00

Mit dem Kreditbegehren werden die im Investitionsplan angemeldeten Kosten um Fr. 600'000.00 uber-
schritten. Dieser Umstand resultiert daraus, dass die Eingabe im Investitionsplan auf einer Grobkosten-
schitzung der Firma Scheidegger basierte, die aber nicht alle heute bekannten Massnahmen enthielt. Im
Rahmen der Ausarbeitung des Bauprojekts neu dazugekommen ist insbesondere das aufgrund der Uber-
lastung des bestehenden Leitungssystems und der damit verbundenen Uberschwemmungsgefahr vorge-
sehene Retentionsbecken inkl. Entflechtungssystem mit geschadtzten Kosten von rund Fr. 650'000.00.
Diese Zusatzkosten erkldren die ausgewiesene Differenz zwischen den Schdtzungen gemadss Investiti-
onsplanung und der vorangehend aufgefiihrten praziseren Kostenschétzung.

Das Projekt belastet die gebiihrengespiesene Spezialfinanzierung "Abwasserentsorgung". Diese weist
zurzeit einen iiberdurchschnittlichen Bilanzwert von Fr. 13.08 Mio. auf, derin den ndchsten Jahren suk-
zessive auf Fr. 4 - 5 Mio. abgebaut werden soll.

Angaben zur Aktivierung und Abschreibung einer Investition
Planungskredit: [ Ausfiihrungskredit: X
Voraussichtliche Ausfiihrung der Investition: 2024 - 2025

Jahr der Investition Investitionsbetrag Nutzungsdauer Abschreibungssatz
(Realisation)

2025 1'150'000.00 80 Jahre 1.25%
Finanzierungsnachweis

Im vom Gemeinderat am 26. Juni 2024 genehmigten Investitionsplan 2025 - 2029, Spezialfinanzierung
Abwasserentsorgung, Pos. 8.38, "Sanierung/Neubau Abwasseranlagen Hausmattstrasse", ist ein Total-
Betrag von Fr. 550'000.00, Fr. 150'000.00 im Jahr 2024 und Fr. 400'000.00 im Jahr 2025, vorgesehen.

Die beantragte Investitionssumme von Fr. 1'150'000.00 Ubersteigt die Summe im Investitionsplan um
Fr. 600'000.00 resp. um 109%.
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Die zur Finanzierung dieser Projekte erforderlichen Mittel werden durch eigene Mittel und im Zusammen-
spiel mit anderen anstehenden Investitionsvorhaben durch Fremdmittelaufnahme sichergestellt.

Die Tragbarkeit ist im aktuell giiltigen genehmigten Finanz- und Investitionsplan 2025 - 2029 nicht resp.
nur teilweise fiir den Investitionsbetrag von Fr. 550'000.00 nachgewiesen. Der zusatzlich beantragte In-
vestitionsbetrag betrdgt Fr. 600'000.00. Der Betrag fiihrt dazu, dass die vom Gemeinderat genehmigte
Investitionsquote fiir die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung nicht eingehalten wird, wenn die an-
deren Investitionsvorhaben ebenfalls im geplanten Umfang realisiert werden.

Die vorgesehene Investition ist spezialfinanziert und belastet den steuerfinanzierten Haushalt nicht, je-
doch die gebiihrenfinanzierte Rechnung "Abwasserentsorgung".

Stellungnahme Dritter

Die IB Langenthal AG, der Gemeindeverband untere Langete (WUL) und die Swisscom AG wurden durch
das Ingenieurbiiro Scheidegger AG iiber das Bauvorhaben der Stadt informiert. Geméss den vorliegenden
Rickmeldungen besteht im betroffenen Perimeter ein Bedarf fiir den Werkleitungsausbau der IB Langent-
hal AG. Die Arbeiten werden bei der Ausfiihrung koordiniert, um Synergien nutzen zu kdnnen. Der WUL
sowie die Swisscom AG haben keinen Bedarf am Ausbau ihrer Werkleitungen angemeldet.

Mitberichte aus der Verwaltung

Keine Bemerkung

Terminprogramm zur Realisierung

Nach der Projekt- und Kreditbewilligung kann eine Submission im offenen Verfahren durchgefiihrt wer-
den. Nach der Arbeitsvergabe sowie dem Erwachsen der Rechtskraft der Baubewilligung kann mit der
Realisierung im Jahr 2025 begonnen werden.

Kommunikation

Der Informationsfluss erfolgt im Rahmen der iblichen Baustellenorganisation (Informationsschreiben
mit Plan an die betroffenen Anliegenden). Bei Verkehrsbehinderungen, welche ldnger als eine Woche
andauern, erfolgt eine Publikation im Anzeiger.

Zustdndigkeiten zum Beschluss

Gemdss Art. 61 Abs. 2 Ziff. 6 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009 beschliesst der Stadtrat in endgilti-
ger Zustdndigkeit liber Ausgaben im Zusammenhang mit der Erstellung und dem Unterhalt der Anlagen
der Basis- und Detailerschliessung tiber Fr. 1'000'000.00 bis Fr. 2'000'000.00. Die im vorliegenden Fall
zu bewilligenden finanziellen Mittel betragen insgesamt Fr. 1'150'000.00 und liegen somit innerhalb der
genannten Spannweite. Fiir den vorliegenden Beschluss ist demnach der Stadtrat endgiiltig, das heisst
ohne Vorbehalt des fakultativen Referendums, zusténdig.

Beschlussentwurf

Gestiitzt auf diese Ausfiihrung beantragen wir lhnen Zustimmung zu folgendem
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Beschlussentwurf:

Der Gemeinderat, gestiitzt auf Art. 67 Abs. 2 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009 sowie nach
Kenntnisnahme des Berichtes und Antrages des Stadtbauamtes vom 11. September 2024, bean-
tragt dem Stadtrat Zustimmung zu folgendem Beschluss

Der Stadtrat, gestiitzt auf Art. 61 Abs. 2 Ziff. 6 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009 sowie nach
Kenntnisnahme des gemeinderitlichen Berichtes vom ......... , beschliesst:

1. Das Bauprojekt Sanierung Abwassersystem Perimeter Hausmattstrasse wird genehmigt.

2. Der fiir die Sanierung der Kanalisation im Gebiet Hausmatte erforderliche Verpflichtungs-
kredit in der Hohe von Fr. 1'150'000.00 (inklusive MWST) wird zu Lasten der Investitions-
rechnung, Konto 3400.5032.73 "Sanierung Kanalisation Gebiet Hausmatte", bewilligt.

3. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt.

2. Die Stadtkanzlei wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt.

Visum Ressortvorsteher:

Jiirg Blattner Michael Schar
Stadtbaumeister

Hinweis: Anwesenheit Amtsvorsteher/in bei Beratung gewiinscht Oja X nein
Beilagen
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12

Ausgangslage und Auftragsanalyse

Allgemeines

Auf den Parzellen 4302 und 5253 westlich der Hausmattstrasse sind Neubauvorhaben geplant resp. kurz vor dem Baustart.
Die Liegenschaftsentwésserung kann heute nur in ein durch private Grundstiickeigentiimer erstelltes Abwassersystem erfol-
gen.

Alle Liegenschaften westlich der Hausmattstrasse bis zur Einmiindung in die Zelgligasse sind mittels dieser bestehenden,
privaten Schmutz- und Regenwassersammelleitungen an die dffentliche Kanalisation angeschlossen.

Die Stadt Langenthal leitet heute ab der ins Eigentum iibernommenen Strassenparzelle 595 Regenabwasser in die Detailer-
schliessungsleitungen.

Die heute beteiligten Liegenschaftseigentiimer - als Eigentiimer der heute privaten Leitungen - haben einen Verein zur Orga-
nisation einer gemeinsamen Sanierung gegriindet. Durch die Zuleitung von Strassenabwasser ist die Stadt Langenthal somit
auch beteiligt an Sanierungsmassnahmen resp. sollte auch Mitglied des Vereins werden.

Gemdss politischer Auffassung hat sich die Sachlage verandert und anhand der oben genannten Beteiligung sollte nun die
Leitungsanlage ins dffentliche Eigentum iibernommen werden.

Mit einer privat beauftragten Studie hat die Scheidegger AG im Jahre 2018 den Zustand sowie die Kapazitat der bestehenden
Leitungsanlagen ermittelt.

Die Leitungsanlagen sind in einem sanierungsbediirftigen Zustand und kinnen die gesetzlichen Vorgaben der Gewésserschutz-
gesetzgebung (v.a. Dichtheit des Systems) nicht mehr erfiillen. Zudem ist bei einem GEP-Dimensionierungsregen der unterste
Teilabschnitt des Regenwassersystems bei Einleitung des dffentlichen Strassenabwassers rechnerisch iiberlastet.

Auftrag und Zielsetzung Bauprojekt

Mit dem Bauprojekt liegt ein technisches Konzept vor, welches die Umsetzung der zu ermittelnden Losungsvariante von Sa-
nierungs- resp. Ersatzmassnahmen aufzeigt. Dabei ist eine teilweise Einleitung von Regenabwasser in die Retentionsanlage
"Wydenbach" Bestandteil der Uberlegungen und Variantenuntersuchung.

Aufgrund der heutigen Leitungslage wiirden Eingriffe in private Grundstiicke mit Gartenanlagen bei Ersatzmassnahmen un-
umgénglich sein.

Neue Leitungslagen sind auf technische Realisierbarkeit und Machbarkeit in Zusammenarbeit mit zusténdigen kantonalen
Behidrden (AGR, AWA, TBA, etc.) zu priifen.

Zudem sollen allféllig sinnvolle Synergie zum gleichzeitigen Ersatzbau im Teilbereich der geplanten Neubauten aufgezeigt und
mittels Kostenvoranschlags in diesem Teilabschnitt unterlegt werden.

Aufgrund dieser Projektdefinitionen erfolgt die Erarbeitung eines konkretisierten Bauprojektes dessen Massnahmen die Kos-
tenfolge mit einer Genauigkeit von + 10 % aufzeigt.

Auf dieser Basis kann eine Kreditgenehmigung der Stadt Langenthal, die Terminierung sowie die Ausarbeitung der grundbuch-
lich notwendigen Dienstbarkeiten fiir die Realisierung erfolgen.
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Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen

= Kantonales Baugesetz (BauG) vom 9. Juni 1985

= Kantonales Gewasserschutzgesetz (KGSchG) vom 11. November 1996
= Kantonale Gewésserschutzverordnung (KGV) vom 24. Marz 1999

= Kantonales Wasserbaugesetz (WBG) vom 14. Februar 1989

= Kantonale Wasserbauverordnung (WBV) vom 15. November 1989

Technische Grundlagen

Projekt- und Konzeptplanungen

= Diverse Projekthesprechungen mit der Bauherrschaft (Stadt Langenthal) sowie Grundstiickeigentiimer Parzellen 4302
(Familie Fliihmann)

= Generelle Entwésserungsplanung GEP: Entwésserungskonzept und Vorprojekte (Scheidegger AG / Holinger AG)

= Kurzbericht "Uberpriifung Kapazitdt bestehende Abwasserleitung” (Scheidegger AG, Dezember 2018)

= Projektplanung Neubau DEFH Fliihmann; Parzelle 4302 (Forum A; Stand Baueingabe Juni 2024)

= Projektplanung Neubau EFH Kessler; Parzelle 5253 (Liischer Egli AG; Stand prov. Ausfiihrungsplanung Marz 2024)

Bestandsdaten

= Ausfiihrungs- und Katasterplane Abwasseranlagen der Stadt Langenthal

= Bestandsplane der IBL fiir Wasser, Gas, Elektrizit4t, BKA sowie der Swisscom fiir Telekommunikation
= Zustandsaufnahmen mittels Kanalfernsehaufnahmen (Landolt Kanaltechnik AG; Juni 2019)

= Zustandsaufnahmen und Schachtprotokolle; soweit zugénglich (Scheidegger AG; Friihjahr 2024)

= Feldaufnahmen mit Systemverifikation

Geodienste

= (ewdsserschutzkarte des Kantons Bern (Auszug Geoportal vom Juli 2024)

= (rundwasserkarte des Kantons Bern (Auszug Geoportal vom Juli 2024)

= (ewdsserkarte des Kantons Bern (Auszug Geoportal vom Juli 2024)

= Kataster der belasteten Standorte des Kantons Bern (Auszug Geoportal vom Juli 2024)

= Naturgefahrenkarte des Kantons Bern (Auszug Geoportal vom Juli 2024)

= (eologische Grundlagedaten des Kantons Bern mit Auszug diverser Bohrprofile (Auszug Geoportal vom Juli 2024)

Normen

= SIA Norm 190 "Kanalisation" (Ausgabe 2017)

= SN 592'000:2012 "Anlagen fiir die Liegenschaftsentwasserung - Planung und Ausfiihrung" (VSA / suissetec, 2012)
= SIA Dokumentation D 0263 "Rohrstatik" zur Norm SIA 190:2017 (Ausgabe 2018)

= SIA Dokumentation D 0264 "Hydraulik" zur Norm SIA 190:2017 (Ausgabe 2019)

= Normen und Richtlinien des VSA (Verband fiir Abwasser- und Gewasserschutzfachleute)

= Normen und Richtlinien des VSS (Vereinigung der Schweizer Strassenfachleute)
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Richtlinien
= VSA-Richtlinien der Ordner "Erhaltung von Kanalisationen" u.a. mit
> \SA-Richtlinie "Betrieblicher Unterhalt von Entwésserungsanlage” (Ausgabe 2014)
> VSA-Richtlinie "Zustandserfassung von Entwésserungsanlagen” (Ausgabe 2007)
> \SA-Richtlinie "Zustandsbeurteilung von Entwasserungsanlagen” (Ausgabe 2023)
> VSA Richtlinie "Baulicher Unterhalt von Entwisserungsanlage" (Ausgabe 2009)
= VSA-Richtlinie "Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter"(Ausgabe 2019)
= Allgemeine Auflagen fiir die Liegenschaftsentwasserung (Amt fiir Wasser und Abfall)
= Richtlinien iiber das Versickern von Regen- und Reinabwasser (Amt fiir Gewésserschutz) Ausgabe 1999

Kapazitétspriifung der bestehenden Abwasseranlagen

Grundsatz

Das bestehende, dazumal private Doppelsystem mit parallel verlaufenden Misch- und Niederschlagsabwasserleitungen ab
Schacht 6222 bis zum Anschluss an die Abwasserleitungen in der Zelgligasse wurde im Jahre 2018 auf seine Kapazitét hin
iiberpriift.

Dabei wurde der Grundsatz der Bemessungen geméss GEP-Konzeptplanung fiir das dffentliche Abwassernetz der Stadt Lan-
genthal auf ein Niederschlagsereignis mit einer Wiederkehrperiode von § Jahren angewandt. Stérkere Niederschlagsereignisse
filhren zwangsliufig zu Uberlastungen im Abwassernetz der Stadt Langenthal.

Erkenntnisse Kapazitatspriifung

Rechnerisch ist die bestehende Leitungsanlage im unteren Abschnitt zwischen Schacht 6212 und 6216 bereits zum heutigen
Zeitpunkt - ohne Beriicksichtigung der Bebauung von Freifléchen - bereits vollstandig ausgelastet resp. iiberlastet. Bei Stark-
regen mit grosserer Wiederkehrperiode ist mit Riickstauerscheinungen vorwiegend zu rechnen.

Aufgrund der topographischen Verhaltnisse sowie der Anordnung des vorgéngig beschriebenen Doppelsystems mit baulich
nicht komplett getrennten Systemen in den Schachten ist bei Starkregenereignissen das Parallelsystem im Dimensionierungs-
fall ab Schacht 6214 durch grissere Leitungsgefélle nicht vollsténdig ausgelastet.

Da kommunizierende Doppelsystem ist aus gewéasserschutztechnischen Griinden mit verstarktem Eintrag von Niederschlags-

abwasser ins Schmutzwassersystem und umgekehrt nicht kompatibel mit den Entwésserungsgrundsétzen zum Schutze der
Gewasser.
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2.4  Gewdsser- und Grundwasserschutz
Gewisserschutzbereich
Der Perimeter der Leitungsanlagen befindet sich innerhalb des Gewésserschutzbereiches iiB. Im Gewésserschutzbereich iB
sind, unter Vorbehalt des nachfolgend beschrigbenen Abschnittes, keine Auflagen seitens Grundwasserschutzes fiir die Reali-
sierung und den Betrieb zu erwarten.

260 ;_3*7(&; TIA7
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Grundwasser

Geméss der Versickerungskarte sowie der Information der kantonalen Grundwasserkarte (Geoportal Kanton Bern) befindet
sich im Projektperimeter kein Grundwasservorkommen. Aufgrund der schlecht durchlassigen Schichten wird drtlich Schicht-
wasser erwartet.

Fiir Bauarbeiten in offenen Graben und Baugruben sind aufgrund des bindigen Bodenmaterials resp. Schichtwasser mit Was-
serhaltungsmassnahmen zu rechnen.
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2.5

2.6

Gewasser
Im Projektperimeter befindet sich das kartierte Gewésser «Wydenbach».

Fiir Bauten und Anlagen im Gewésserraum wird auf Kapitel 2.10 «Vorgaben Wasserbau Oberingenieurkreis IV» verwiesen.

5\

S
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Abbildung 2:  Gewéssernetz des Kantons Bern mit Verlauf Wydenbach (Quelle: Geoportal Kanton Bern)
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Belastete Standorte
Im Umfeld des Projektperimeters befinden sich keine kartierten belasteten Standorte resp. Betriebsstandorte.

Geologie und Baugrund

Erfahrungswerte aus nahegelegenen Baustellentétigkeiten sowie Sondagen fiir die Bauvorhaben auf Parzelle 4302 resp. 5253
zeigen einen Baugrund aus stark bindigem Material mit zufliessendem Schichtwasser (im Bereich Sondage auf ca. 2.80 m
Tiefe).

Historische Bohrprofilen liegen im Projektperimeter keine vor. Mit verfestigten Schichten oder Molassefels ist geméss Felsre-

liefkarte des Kantons Bern auf der im Projekt vorgesehenen Aushubtiefe allféllig im Bereich des Bachlaufs «Wydenbach» zu
rechnen.
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2.7 Naturgefahren
Im Projektperimeter ist geméss Naturgefahrenkarte mit keiner Gefhrdung zu rechnen.

2.8 Bestehende Werkleitungen
Im Projektperimeter befinden sich im Bereich der privaten Erschliessungsstrasse zu Liegenschaft Hausmattstrasse 38 zahlrei-
che Anlagen verschiedener Versorgungswerke. Sie sind, soweit bekannt, auf dem Bauprojektplan visualisiert. Die vorgesehenen
Leitungsgraben und Baugruben werden durch diese Werke teilweise in diesen Bereichen behindert und miissen gesichert oder
verlegt werden.

2.9  Orts- und Projektplanungen im Perimeter

Zonenplanung

Die Parzellen im Umfeld des Perimeters, entlang der Hausmattstrasse bis Einmiindung Zelgligasse, befinden sich alle in der
Wohnzone W2.

-

Wohnzone, 1 Geschoss
Wohnzone, 2 Geschosse
Wohnzone, 3 Geschosse
Mischzone, 2 Geschosse
. Mischzone, 7 und mehr Geschosse
Bauemhofzone
Arbeitszone
Zone fir Sport- und Freizeitanlagen
B2 4203 I ~h .. = =7 e\ \ : Verkehrszone

Abbildung 3:  Kemmunale Nutzungsplanung (Quelle: Geoportal Kanton Bern)
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210

Bauten in der Landwirtschaftszone kinnen Fruchtfolgeflachen tangieren. Der Umgang mit Kulturland bzw. mit Fruchtfolgefla-
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Abbildung 4:  Fruchtfolgefidchen (Quelle: Geoportal Kanton Bern)

Vorwiegend im Bereich des Wydenbaches kann diese im Projekt temporér beansprucht werden. Mit dem fiir die Realisierung
erforderlichen Bewilligungsverfahren ist diesem Umstand entsprechend Rechnung zu tragen.

Bebauung Parzellen 4302 und 5253
Mit Baustart Sommer/ Herbst 2024 sind auf den genannten Parzellen Neubauvorhaben geplant.

Das auf Parzelle 4302 geplante Doppel-EFH tangiert die bestehende Abwasserableitung im Trennsystem ab Schacht 6219 bis
Schacht 6218 und bedingt eine Umlegung dieser Doppelleitungsanlage auf der Parzelle.

Parallel zur vorliegenden Projektplanung wurde die Umlegung der Leitungsanlagen durch die Grundeigentiimer der Scheideg-
ger AG zur Planung iibertragen.

Die Verhandlungen zur Kostenbeteiligung der Stadt Langenthal sind aktuell noch nicht abgeschlossen. Die Kostenanteile fiir
die Stadt Langenthal werden in das vorliegende Bauprojekt integriert.

Vorgaben Wasserbau Oberingenieurkreis IV

Einleitbedingungen

Geméss Vorabklarung vom Februar 2024 mit dem zustandigen Wasserbauingenieur Christoph Matti (OIK IV) ist fiir die Einlei-
tung von sauberem Niederschlagsabwasser in einen Vorfluter ein Nachweis erforderlich, dass das Niederschlagsabwasser nicht
der Versickerung zugefiihrt werden kann.

Bei Vorliegen dieses Nachweises darf das Niederschlagsabwasser eingeleitet werden.
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Aufgrund des vorhandenen Kapazitatsengpasses in der Bachwasserleitung werden Retentionsmassnahmen gefordert. Die Exis-
tenz eines Hochwasserriickhaltebeckens weiter flussabwarts dndert nichts an dieser Anforderung, da dazwischenliegende
Parzellen geschadigt werden kinnten. Unabhéngig von bestehenden Hochwasserschutzmassnahmen wird eine Retention des
Niederschlagsabwassers vor Einleitung verlangt. Eine Retentionsanlage ist geméass den Vorgaben der Bestimmungen ab 2021
erforderlich.

Bauten innerhalb Gewdsserabstand
Mit Anfrage vom November 2023 wurde die Genehmigungsfahigkeit einer teilweisen Baurealisierung der Retentionsanlage
innerhalb des Gewasserabstandes zum Wydenbach abgeklart.

Der Verlauf der Bachleitung sollte verifiziert werden. Zwischen der Achse der Bachleitung und der Retentionsanlage ist ein
Mindestabstand von 3.0 m einzuhalten. Unter dieser Voraussetzung kann die Wasserbaupolizei eine Ausnahmebewilligung nach
Art. 48 WBG in Aussicht stellen.

Der Art. 41¢ GSchV «Extensive Gestaltung und Bewirtschaftung des Gewasserraums» wird die Leitbehirde abschliessend
beurteilen. Aus Sicht Wasserbauingenieur OIK IV sollte dies mdglich sein, da aktuell mit einem sehr grossen Gew&sserraum
von rund 20.00 m gerechnet wird. Nach Ubergangsbestimmung wéren es «nur» 17.50 m.
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3.2

Zustandsuntersuchungen hestehende Anlagen

Allgemeines und Grundlagen

Die betroffenen Entwasserungsanlagen (Leitungen und Schachte) im Perimeter ab Schacht 6222 bis 6212 waren aufgrund
des hislang privaten Eigentums kein Bestandteil der Zustandsuntersuchung im Rahmen der GEP Erarbeitung.

Fiir den geplanten Eigentumsiibertag der Anlagen an die Stadt Langenthal diese Anlagen wurde im Vorfeld der Projektierung
Zustandsuntersuchung getétigt, damit allfélliger Sanierungsmassnahmen definiert werden kinnen.

Alle im Perimeter bestehenden Abwasserleitungen des parallel verlaufenden Doppelrohrsystems (Misch- und Niederschlags-
abwasser) wurden visuell mittels Kanalfernsehen im Herbst 2019 durch die Landolt Kanaltechnik AG, Langenthal auf ihren
Zustand hin untersucht.

Auf Basis dieser Aufnahmen wurde die Zustandsbeurteilung und der Sanierungshedarf ermittelt und eine Kostenberechnung
fiir Sanierungsmassnahmen der Leitungen und Schachte durchgefiihrt.

Zustandsuntersuchungen
Die Leitungen verlaufen grisstenteils durch Privatparzellen. Aufgrund von teils iiberdeckten Schachten war nicht iiberall die
Zugénglichkeit gegeben Es konnten nicht alle Leitungen vollstandig erfasst werden.

Zustand Mischabwasserleitungen Hausmattstrasse -Schacht 6222 - 6212

Die auf diesem Abschnitt bestehenden Leitungsanlagen aus Betonrohren DN 200, DN 250 und DN 300 befinden sich in einem
mittleren bis schlechten Zustand. Es sind unvollstandig eingebundene seitliche Anschliisse, Scherbenbildungen und vereinzelt
leichte Risshildungen vorhanden.

00 06 11
06. 06. 19

Abbildung 5: Einlauf nicht fachgerecht eingebunden Abbildung 6: Rohrwandung stark verkalkt

Die Schadenshilder in den Mischabwasserleitungen weisen auf eine Undichtheit des Systems hin. Es sind Sanierungsmass-
nahmen erforderlich.
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Zustand Niederschlagsabwasserleitungen -Schacht 6222 - 6212

Auch die Leitungen des Niederschlagsabwassersystems bestehen aus Betonrohren DN 200, DN 250 und DN 300. Alle Leitungen
weisen die gleichen Méangel und Schéden wie die parallel verlaufenden Mischabwasserleitungen auf: Scherbenbildung an
mehreren Stellen, ungebundene seitliche Einldufe, Abplatzungen und harte Ablagerungen. Zudem weisen alle Leitungen Ver-
kalkungen an fast allen Muffen auf.

4900 Langenthal
Hausmatistrasse
KS 6213 -» KS 6212

00 08 50

07.06.19 LZ1: +0022.00 m

Abbildung 7: Muffe Scherbenbildung Abbildung 8: Muffe stark versetzt und gedffnet

Die Schadenshilder weisen auf eine Undichtheit des Systems hin. Es sind Sanierungsmassnahmen erforderlich.

Fazit Zustand Leitungen
Ausgenommen die zu ersetzenden resp. umzulegenden Anlagen miissen alle Misch- und Niederschlagsabwasserleitungen im
Perimeter Hausmattstrasse miissen aufgrund der Schadenshilder mittels Rohrliningverfahren saniert werden.

Zustand Schichte

Die Kontrollschéchte 6212 bis 6222 des Doppelrohrsystems befinden sich teilweise iiberdeckt in den Garten der Liegenschaf-
ten. Aufgrund der Unzuganglichkeit war in dieser Projektphase eine Zustandsuntersuchung dieser Schéchte mit detaillierter
Mangelerfassung der Schaden nicht mglich.

Teilweise konnten durch Kamerabilder anhand der Zustandsaufnahmen von Leitungen resp. Protokolle von zugénglichen
Schachten gewisse Beurteilungen erfolgen und somit der Allgemeinzustand der Anlagen beurteilt werden.

Vor der Realisierung der Leitungssanierungen miissen die bislang unzuganglichen Schichte freigelegt werden. Dazumal sind
eine detaillierte Beurteilung und Definition der Sanierungsmassnahmen maglich.

Bei den zugénglichen Schachten, welche sich alle im Strassenbereich befinden, konnten keine starken Méangel oder Schéden
festgestellt werden. Zum Teil finden sich unvollsténdig und unverputzte seitliche Einldufe, schlecht verputzte Fugen. Aufgrund
von leichten Auswaschungen sind bei allen Schachten dieses Doppelrohrsystems zudem leichte Sanierungsarbeiten an Bankett
und beiden Durchlaufrinnen (Misch-/Niederschlagswasser) erforderlich.
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3.3

o e RN A

Abbildung 9: Doppelrohrsystem, Rinnen leicht ausgewaschen  Abbildung 10: Grosser Baum iiber Schacht 6219

Fazit Zustand Schichte

Die bislang bekannten Mangel an den zuganglichen Schéchten werden im Rahmen dieses Projektes saniert. Der Zustand der
bislang unzugénglichen Schéchte ist mit der Leitungssanierung zu priifen und die entsprechenden Sanierungsmassnahmen
sind zu definieren.

Die beiden kommunizierenden System, bedingt durch zu wenig hohe Abtrennungen zwischen den beiden Systemen sind zu
korrigieren. Bei Normalabfluss im Dimensionierungsfall ist der Uberlauf in das andere System zu verhindern.

Sanierungsmassnahmen

Leitungsanlagen

Aufgrund der vorhandenen Undichtheit der beiden Leitungssysteme kann mit nur einzelnen, lokalen Reparaturen die Dichtheit
des Systems nicht wieder herstellen werden. Durch die hydraulische Systemanpassung mit Austrennung von Niederschlags-
wasser sind keine Ersatzmassnahmen erforderlich.

Die Dichtheit sowie die Verstarkung der Stabilitat sind durch den Einbau von Inlinern auf ganzer Leitungslénge herzustellen.
Lokale Schédigungen oder Ablagerungen sind vorgéngig mittels Roboterarbeiten fiir die Linersanierung vorzubereiten. Im An-
schluss sind die seitlichen Anschliisse dicht in das sanierte System einzubinden.

Die detaillierten Schadenshilder und Sanierungsmassnahmen sind in Anhang 3 ersichtlich.
Schichte
Die Verfahren der Sanierungsmassnahmen wurden anhand von Randbedingungen sowie Konsultation der bestehenden

Schachtprotokolle 2006 und Kanalfernsehaufnahmen aus dem Jahre 2019 und teilweiser Begehung in 2024 der Bauwerke
festgelegt.
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Bei allen Schéchten sind die ausgewaschenen Durchlaufrinnen zu sanieren und das Bankett anzupassen. Zudem sind alle
Schéchte im Griinbereich iiberdeckt. Die Lage dieser Schéchte muss im Rahmen der Sanierungsmassnahmen an den Leitungen
mittels Ortungsgerét an der Kanalfernsehkamera ermittelt und diese anschliessende freigelegt werden.

Von einer maglichen Sanierung ausgeschlossen ist der sich im Strassenbereich befindliche Schacht 6218. Dieser wird im
Rahmen der projektierten Entwasserung fiir die Umlegung der dffentlichen Abwasseranlagen auf Parzelle 4302 ersetzt.

Der iiberdeckte Schacht 6219 befindet sich im Gartenbereich der Parzelle 3589 unter einer ca. 15 m grossen Buche. Eine
Zustandsbeurteilung konnte aufgrund der nicht gegebenen Zugéanglichkeit nur auf Basis der vorhandenen, qualitativ etwas
unscharfen, Videoaufnahmen gemacht werden. Diese zeigen beim Abschwenken eines Teilbereichs des Schachts, starken
Wurzeleinwuchs und leichte Risshildung im Schachtrohr. Zudem ist das Bankett nur ansatzweise vorhanden und die Rinne
ausgewaschen,

Um diesen Schacht sanieren zu kinnen muss die Zuganglichkeit wieder hergestellt werden. Nach Verifikation der Schachtlage
ist die Buche in Absprache mit dem Grundeigentiimer zu féllen. Eine magliche Ersatzmassnahme oder Entschadigung ist mit
dem Grundeigentiimer abzubesprechen.

In den vergangenen fiinf Jahren seit der Erfassung der iiberdeckten Schachte mittels Kanal-TV kiinnen sich die vorhandenen
Schéaden noch verstérkt haben. Vor der eigentlichen Realisierung der Massnahmen sind nach Freilegung der tiberdeckten
Schéchte durch die beauftragte Sanierungsunternehmung die Massnahmen nach Begutachtung mit der Projektleitung abzu-
sprechen. Anhand der Besichtigung vor Ort werden die abschliessenden Massnahmen festgelegt, wobei die gewéhlte Schachts-
anierung nur bei grober Veranderung des Schadenbilds anzupassen ist.

Die hislang bekannten Méangel und deren Sanierungsmassnahmen sind pro Schacht im Anhang 4 ersichtlich.

Seite 12 von 23



Bericht Bauprojekt

Stadt Langenthal

Sanierung Abwassersystem Perimeter Hausmattstrasse West
Projekt-Nr. 424.128

Priifung Ausfiihrungsvarianten

4.1 Vorgaben Standard dffentliche Abwasseranlagen
Durch die geplante Ubernahme der privaten Leitungsanlagen in das dffentliche Eigentum der Stadt Langenthal wird der Grund-
satz massgebend, dass alle Anlagen sowohl der Gewasserschutzgesetzgebung wie auch beziiglich Kapazitit den Grundsatzen
der generellen Entwasserungsplanung GEP der Stadt Langenthal zu geniigen haben.

Anhand der unter Kapitel 2.3 «Kapazitétspriifung der bestehenden Abwasseranlagen» erlduterten Problemstellungen ist das
Doppelsystem, vorwiegend aufgrund der Niederschlagsabwassermenge, im unteren Teilbereich geméss Dimensionierungsre-
gen gemass GEP iiberlastet.

4.2 Variantenuntersuchung
Mit vorliegender Projektbearbeitung wurden folgende Varianten zur Herstellung des konformen Zustandes dieses Leitungssys-
tems untersucht:

= Variante A: Austrennung und Einleitung von Niederschlagsabwasser ab Schacht 6218 in Gewésser (Wydenbach)
= Variante B: Vergrisserung Niederschlagsabwasserleitung ab Schacht 6216 bis Zelgligasse mit neuer Linienfiihrung
= Variante C: Ersatz Doppelrohrsystem durch neue Mischabwasserleitung ab Schacht 6216 an bestehender Lage

% /M usmlﬂs"”’e 5
Z
{ 3

v ey ]
Abbildung 11: Varianten Massnahmen

Bei allen Varianten sind die restlichen, nicht ersetzte Leitungsabschnitte geméss Kapitel 3 «Zustandsuntersuchungen beste-
hende Anlagen» noch mittels Sanierungsmassnahmen instand zu stellen.
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Variante A: Austrennung mit Ableitung in Wydenbach

Durch das Austrennen von Niederschlagswasser ab Zufluss zu Schacht 6218 kann das nachfolgende Doppelsystem so weit
entlastet werden, dass im Bereich ab Schacht 6211 in der Zelgligasse bis zu Schacht 6218 keine Ersatzmassnahmen aus
hydraulischen Griinden erfolgen miissen.

Die Austrennung sieht vor, mit neuer Ableitung zum Wydenbach und zwischengeschalteten Riickhaltemassnahmen (Retenti-
onsanlage) geméss Vorgaben des kantonale Wasserbauingenieurs (Tiefbauamt OIK IV) das Niederschlagswasser gedrosselt
dem Gewasser zuzufiihren.

Vorteile

= Entlastung des untenliegenden Systems durch Austrennung

= Keine Ersatzmassnahmen des Niederschlagsabwassersystems ab Schacht 6216 bis 6211
= Retentionsanlage im Bereich stadteigenen Wegparzelle 4876

= (eringe Beanspruchung privater Grundstiicke fiir Baumassnahmen

= Gewasserschutz gut gewahrleistet durch gedrosselte Ableitung in Gewésser

=  Kostengiinstiger als Varianten B und C

Nachteile
= |nnensanierung des gesamten Abwassersystem - ausgenommen Bereich Umlegung Parzelle 4302

Variante B: Leitungsersatz mit neuer Linienfiihrung

Mit Ersatz der Niederschlagsabwasserleitung ab Schacht 6211 in der Zelgligasse bis Ende Parzelle 5223 im Strassenbereich
an dhnlicher Lage sowie mit neuer Linienfiihrung im Kulturland am Rand der Bauzone bis Schacht 6216 wird das bestehende
Niederschlagsabwassersystem ersetzt.

Vorteile
= |nnensanierung nur Teilbereich des Niederschlagsabwassersystems notwendig (wie Variante C).
= Neubauanlage Niederschlagsabwassersystem zwischen Schacht 6216 und Zelgligasse.

Nachteile

= Neuanschliisse Niederschlagsabwasser der Liegenschaften im Bereich Linienfiihrung Kulturland
= Bewilligungsfahigkeit Bauen in Landwirtschaftszone in Frage gestellt

= (rdssere Beanspruchung privater Grundstiicke fiir Baumassnahmen (v.a. Anschliisse)

= Kostenintensiver zu Varianten A
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43

Variante C: Leitungsersatz entlang Bestandsanlagen

Mit Ersatz des Doppelrohrsystems zur Vereinigung neu als Mischabwasserleitung DN 500 resp. DN 400 ab Schacht 6211 in der
Zelgligasse bis Schacht 6216 - an identischer Lage wie das heutige Parallelsystem - wird das bestehende Doppelabwasser-
system in diesem Bereich vorwiegend in privaten Grundstiicken ersetzt.

Die Grundidee der Systemvereinigung entstand durch die Tatsache, dass der Zielschacht 6211 in der Zelgligasse per se als
Regeniiberlauf ausgebildet ist und das Niederschlagsabwasser an dieser Stelle wieder ausgetrennt wird.

Vorteile

= Neubauanlage Mischabwassersystem zwischen Schacht 6216 und Zelgligasse.

= Elimination des Doppelrohrsystems und Verringerung des Wiederbeschaffungswertes.
= (rundstiickanschliisse werden an ein System erfolgen.

= [nnensanierung nur im Teilbereich des oberliegenden Doppelrohrsystems notwendig.

Nachteile

= Magliche, nach Gewésserschutzgesetzgebung verbotene Einleitung von Reinwasser ab Sickerleitungen der Liegenschaften
= (rosse Beanspruchung privater Grundstiicke fiir Realisierung der Baumassnahmen

= Allfaaliger Widerstand aufgrund der starken Bautétigkeiten in Gartenanlagen

= Kostenintensivste Variante

Variantenentscheid
Die vorgehend beschriebenen Varianten wurden zusammen mit Vertretern des Stadtbauamtes analysiert sowie die Vor- und
Nachteile gegeneinander abgewogen.

Aufgrund der iiberwiegenden Vorteile der Variante A mit geringen Eingriffen in private Grundstiicke und als kostengiinstigste

Variante wurde entschieden, die Variante A «Austrennung des Regenwasser mit Ableitung in Gewasser» zur Projekt-
reife auszuarbeiten.
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2.
5.1

5.2

Projektheschrieb Neubau Abwasseranlagen

Retentionsanlage

Gemass den Vorgaben des kantonale Wasserbauingenieurs, gestiitzt auf das WBG ist eine Retentionsmassnahme vor Einleitung
ins Gewdsser geméss den Vorgaben der Bestimmungen ab 2021 erforderlich.

Dimensionierung

Die Austrennung des Niederschlagsabwassers erfolgt ab den oberhalb des bestehenden Schachtes 6218 zufliessenden befes-
tigten Flachen mit Anschluss ans Niederschlagsabwassersystem. Durch die geplanten Sanierungsmassnahmen wird das heute
korrespondierende Doppelsystem auch klar ausgetrennt.

Ab den ca. 1.25 ha Gesamtfléche fliesst ein reduzierter Fléchenanteil von ca. 3.5 h Richtung Retention. Dies erzeugt ein Abfluss
im Dimensionierungsfall von 99 I/s. Nach Vorgaben OIK IV muss der Zufluss auf 14.2 I/s reduziert werden. Dadurch ist fiir
Retentionsmassnahme ein Riickhaltevolumen von 85 m3 erforderlich.

Die detaillierte Disposition der Zuflussmenge und Dimensionierung der Anlage mit Drosselablass sind im Anhang 2 dokumen-
tiert.

Zur Abscheidung von zufliessenden Feinanteilen und groben Bestandteilen ab den befestigten Oberfléchen vor der Retentions-
anlage resp. dem Gewésser wird ein gemass SN-Norm 592'000 dimensionierter Schlammsammler DN 2'000 mm vorgeschaltet.

Disposition
Es wird ein System mit Hohlkdrperboxen und Abdichtung mittels wasserdicht verschweisster Folien gewéhlt, welches auch
beziiglich Lieferung und Einbau die eingeschrénkten Platzverhaltnisse beriicksichtigt.

Abmessungen:

= Anlage: ca. 11.20 x 4.00x 1.98 m

= 210 Boxen a 80 x 80 x 66 cm

= System-/Hohlkdrpervolumen: 85 m3

Vorteile bietet diese Bauweise durch gute Abdichtung des Bauwerks im wassergesattigten Boden. Hinsichtlich Realisierungs-
dauer kann fiir den eigentlichen Bau des Retentionskdrpers von ca. 2-3 Arbeitstagen ausgegangen werden.

Einschrénkungen resp. Nachteile findet sich im betrieblichen Unterhalt. Die Zugénglichkeit ist nur durch oben- resp. untenlie-
gende Schachtbauwerke fiir Systemspiilungen mdglich. Auch kleinere Regenereignisse befiillen die Hohlkdrper. Das Bauwerk
kann nach Erstellung nicht begangen werden.

Projektierte Massnahmen
Zur Umsetzung der geméss Kapitel 0 gewihlten Ausfiihrungsvariante werden im Projektperimeter nachfolgende Arbeiten an
den Abwasseranlagen vorgesehen.
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Umlegung und Ersatz Leitungsabschnitt KS 6218 - 6219

Allgemeines

Bedingt durch den Neubau des Doppel-Einfamilienhauses auf Parzelle 4302 muss das bestehende Doppelsystem Misch- und
Niederschlagsabwasser umgelegt werden. Dabei werden die Kosten fiir die Umlegung anteilmassig zwischen den beteiligten
Parteien (privaten Bauherren und der Stadt Langenthal) aufgeteilt. Die Kostenaufteilung ist gegenwértig noch in Verhandlung.

Der Ersatz der beiden bestehenden Leitungsanlagen DN 2560 mm, mit heutiger Lage in Parzellenmitte erfolgt an der dstlichen
Parzellengrenze mit gleichem Rohrdurchmesser bis zur privaten Zufahrtsstrasse zu Liegenschaft Hausmattstrasse 38 auf einer
Lange von ca. 37 m.

Leitungslage
Die Leitungslage definiert sich aufgrund der vorhandenen kiinftigen Platzverhaltnisse sowie der Umgebungsgestaltung.

Bauverfahren
Die neue Leitung wird am Rand der Parzelle 4302 im offen V-Graben erstellt.
Aufgrund des geplanten Neubaus muss dieser Leitungsabschnitt vorgéngig der Bauarbeiten zum Neubau erstellt werden.

Entflechtung und Ersatz im Bereich KS 6218

Allgemeines und Leitungslage

Aufgrund der umgelegten Leitungsanlage auf Parzelle 4302 sowie der geplanten Entlastung des Niederschlagsabwassersystem
ist im Bereich des bestehenden Schachtes 6218 eine Neuorganisation des Abflussregimes notwendig.

Bedingt durch den Zustand und die neue Zuleitung wird der bestehende Schacht 6218 ersetzt und an neuer, leicht versetzter
Lage erstellt.

Zur Entflechtung des Niederschlagswassers wird ab Umlegung von Schacht 6218.5 mit neuem Leitungssystem via Schacht
6218.3 das Niederschlagswasser aus den bestehenden Leitungsanlagen ausgetrennt und der Ableitung zum Wydenbach zu-
gefiihrt. Die neuen Leitungsanlagen werden im Strassenraum der privaten Zufahrisstrasse Parzelle 4303 erstellt.

In diesem Bereich sind - je nach Baufortschritt - provisorische Anschliisse von bestehenden Grundstiickentwésserungen
notwendig. Ebenfalls kinnen die Grundstiickanschlussleitungen im Trennsystem ab den aktuell noch unbebauten Grundstii-
cken erfolgen.

Bauverfahren
Dieser neue Leitungsabschnitt zur Entflechtung des Systems ab den oberliegenden Grundstiicken wird in gespriessten Graben
resp. Gruben im offenen Bauverfahren erstellt.

Die Baurealisierung erfolgt unter Behinderung von bestehenden Versorgungsleitungen, welche entsprechend geschiitzt oder
umgelegt werden miissen.

Neubau Niederschlagsabwasserleitung mit Retention in ab KS 6218.5 bis Wydenbach

Allgemeines

Ab der Entflechtung des Doppelsystems im Bereich Schacht 6218 wird das Niederschlagsabwasser in der Zufahrtsstrasse zu
Liegenschaft 38 parallel zu den bestehenden Versorgungsleitungen erstellt.
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5.3

Als Vorreinigung vor der notwendigen Retentionsanlage mit nachgeschaltetem Drosselschacht wird ein entsprechend dimen-
sionierter Schlammsammler vorgeschaltet.

Bestehenden Anschliisse an des Niederschlagsabwassersystem (Liegenschaften, Strassensammler) werden in diesem Bereich
dem neuen Ableitsystem zugefiihrt.

Die Einleitung erfolgt an die eingedolte Bachwasserleitung des Wydenbachs. Die Lage und Hohe dieser Bachwasserleitung
muss vor der Ausfiihrungsplanung durch Sondage verifiziert werden.

Lage Leitungs- und Retentionsanlage

Die Leitungslage definiert sich anhand der vorhandenen Platzverhiltnisse in der Zufahristrasse zwischen bestehenden Versor-
gungs- und privaten Liegenschafts-Entwasserungsanlagen.

Die Retentionsanlage mit Drosselschacht muss aufgrund des Platzbedarfs im Bereich vor der Liegenschaft Hausmattstrasse
38 wenn maglich auf stadteigenen Grundstiicken (Parzelle 4875 Wegparzelle / Parzelle 4879 Gewdsser) erstellt werden.
Eingeschrénkt wird die Lage durch den Gewésserraum sowie die topographische Gegebenheit mit Bischung zur Bachwasser-
eitung.

Bauverfahren
Die neue Leitung wird aufgrund der Platzverhéltnisse und des Parzellenabstandes im offenen, gespriessten Graben erstellt.

Der Neubau der Vorreinigung des Schlammsammlers erfordert eine gespriesste Baugrube mit Grdsse ca. 3.50 x 3.50 m und
Tief ca. 3.00 m. Diese wird ausserhalb der Baugrube Retention erstellt.

Die Retentionsanlage mit Drosselschacht wird in einer offenen Baugrube mit Bischung 3:1 erstellt. Vorgesehen ist eine Bau-
grubensicherung mittels Baumeister-Riihiwand mit Ausfachung durch Sickerbeton aufgrund der maglichen wasserfiihrenden
Schichten sowie des bindigen Materials. Allfallig sind verfestigte Schichten im unteren Bereich vorhanden.

Die detaillierte Disposition hat im Ausfiihrungsprojekt zu erfolgen. Basis dazu soll eine noch auszulisende Baugrunduntersu-
chung durch einen Geologen bilden.

Bauausfiihrung

Rohrdimensionen/-materialien

Aufgrund ihrer Eigenschaften werden fiir die Ausfiihrung der neuen Leitungsabschnitte Polypropylen Kunststoffrohre SN mit
Durchmesser DN 250 resp. 315 mm verwendet.

Kontrollschichte und Schachthauwerke
Neue Kontrollschdchte werden aus Fertighetonelementen in DN 1000 mm resp. DN 900/1100 mm mit Konus DN 600 mm
erstellt.

Graben- und Grubenprofil

Die neuen zu verlegenden Abwasserleitungen und Anschliisse werden in einem gespriessten U-Graben geméss Normalprofil
verlegt. Die minimalen Grabenbreiten sind entsprechend Norm SIA 190 auszufiihren.
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5.4

Der Graben wird ab Rohrumhiillung bis UK Koffer mit Kiessand 2. Klasse oder wiederverwendbarem Aushubmaterial aufgefiillt.
Fiir die Auffiillung bis OK Terrain ist Koffermaterial Kiessand 0/32 mm zu verwendet,

Normalverlegeprofi
Gemdss statischer Berechnung konnen die Kunststoffrohre nach Normalverlegeprofil V4 resp. U4 (SIA 190) mit Beton C20/25
umhiillt werden.

Anschliisse / Hausanschliisse
Die bestehenden, umzuhéngenden seitlichen Anschliisse sind, sofern sie nicht in ein Schachtbauwerk fiihren mittels Formtiicke
«Abzweiger» dicht und kraftschliissig an die neuen dffentlichen Niederschlagswasserleitung einzubinden.

Schachtabdeckungen
Es gelangen Standard-Gussabdeckungen der Stadt Langenthal mit Wappen fiir Abwasseranlagen der Gewichtklasse G250
resp. Im Strassenbbereich D400 zum Einsatz.

Aufbau Strassenkirper
Die bestehende private Zufahrts- resp. Erschliessungsstrasse ist aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens nicht auf grosse
Belastungsklassen auszulegen. Sie hat dem Standard einer Erschliessungsstrasse zu geniigen.

Wo immer maglich, sollen die Randabschliisse nicht demontiert oder abgebrochen werden. Ist dieser Schritt unumgénglich,
werden die Randabschliisse demontiert, seitlich gelagert, gereinigt und im Anschluss wieder eingebaut.

Aufgrund der grosseren Bautatigkeiten wird die Strasse im Bereich des Grabenprofils neu aufgebaut und mit neuem Koffer
versehen. Der Belag wird auf gesamter Strassenbreite instand gestellt (Tragdeckschicht bis 0K Fahrbahn).

Fahrbahn auf Grabenbreite

Tragdeckschicht: 7 cm AC TDS 16 sandreich

Planie: 5cm Planiekies 0/16 mm, SN 670 119 NA

Fundation: 45cm Kiesgemisch 0/45 mm, SN 670 119 NA (ME1-Wert Planie 80 MN/m2)

Recyclingkies B ist aufgrund der zu vermeidenden Vermischung des Materials fiir den Riickbau Oberbau im Rahmen des

Ausbauprojekt AP3 nicht einzusetzen.

Bauinstallationsflichen
Zur Realisierung des Vorhabens kann kein dffentlicher Raum im Eigentum der Stadt Langenthal im Umkreis der Baustelle fiir
die Realisierung zur Verfiigung gestellt werden.

Im Bereich der geplanten Baustellenzufahrt via Wegparzelle 4875 kinnten auf den Parzellen 4891, 4895 oder 4903 in Abspra-
che mit Eigentiimer allenfalls entsprechend notwendige Flachenanteile von ca. 500-600 m2 zur Verfiigung gestellt werden.

Fiir die vorgezogene Realisierungsphase der Umlegung auf Parzelle 4302 und Entflechtung im Bereich Schacht 6218 sind in
Absprache und Koordination mit den geplanten Neubauvorhaben die Installation auf der Parzelle 4302 vorzusehen.
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5.5

5.6

Alle Flachen sind entsprechend wéhrend der Bauphase abzugrenzen.

In den weiteren Projektphasen sind die Installations- und Materialdeponieflachen mit den privaten Grundeigentiimern abzu-
sprechen und entsprechend zu entschédigen.

Verkehrsfiihrung wahrend Baurealisierung

Zufahrten Baustellenverkehr

Im Bereich des Leitungsneubaus im Areal Parzelle 4302 muss die Zufahrt diverser Transportfahrzeuge und Gerate zur Baustelle
via Hausmattstrasse erfolgen.

Die Zufahrt der Bauetappe «Retention» wird vorerst auf stadteigener Wegparzelle 4875 mit provisorischer erstellter Baupiste
vorgesehen.

Projektrisiken
Aufgrund der Abklarungen im Zuge der vorliegenden Bauprojektierung sollten die vorhanden Projetrisiken mit den nachgehend
beschriebenen Massnahmen reduziert werden kinnen.

Wasserhaltungsmassnahmen
Gestiitzt auf die vorhandenen Unterlagen aus den Geoportalen, Ausfiihrungsunterlagen von Abwasseranlagen oder friiherer
Projektbearbeitungen ist die Risikominimierung in die Projektbearbeitung mit eingeflossen.

Grundwasser

Machtigkeit und Stromungsdruck des Grundwassers wurden in dieser Projektphase abgeschétzt und kinnen variieren. Ent-
sprechende Wasserhaltungsmassnahmen zur Absenkung des Grundwassers sind aufgrund des tiefliegenden Grundwasser-
stroms nicht notwendig.

Schichtwasser wurde in den Wasserhaltungsmassnahmen beriicksichtigt.

Regen- und Abwasseranfall

Entsprechend den Witterungsverhaltnissen kann der Abfluss ab Liegenschaftsentwésserungen oder Verkehrsflachen im be-
stehenden dffentlichen Abwassersystem stark variieren,

Vorwiegend beim Umbau resp. Neubau der Leitungsanlagen sind die Regenperioden in die Disposition mit einzubeziehen.

Der Unternehmer hat ein Dispositiv der Wasserhaltungsmassnahmen unter Einbezug von Starkregen vor Baubeginn zu erstel-

len. Es muss sichergestellt werden, dass kein Schmutzabwasser die offengelegten Baugruben zur Beeintrachtigung fiihren
kann. Entsprechende Forderleistungen von Abwasserpumpen sind einzubeziehen.
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Baugrund

Der Baugrund stellt ein grundsétzliches Risiko beziiglich der Baurealisierung dar. Die vorhandenen Grundlagedaten stammen
aus den Angaben im kantonalen Geoportal und bereits getatigte Bauarbeiten in der ndheren Umgebung des Bauvorhabens und
garantieren keine verbindliche Kartierung des Baugrundes im Verlauf der Bauarbeiten.

Aufgrund der Bodenwerte sowie der grundsétzlich im Bereich der Retention gemass Geoportal wenig iiberdeckte Felsoberfla-
che sind in der ndchsten Projektphase geologische Abkldrungen zu veranlassen. Das Risiko Baugrund wird als mittel eingestuft.

Belasteter Standort (Betriebsstandort)
Das Risiko belasteter Baugrund wird als gering eingestuft und in den Risikokosten nicht mit einbezogen.

Gefdhrdung von Liegenschaften im Projektperimeter
Durch das Bauvorhaben kinnen geringe Erschiitterungen oder Setzungen in unmittelbarer Néhe im Baugrund entstehen, wel-
che Schadigungen an Liegenschaften oder sensiblen Einrichtungen erwirken kdnnen.

Durch die physische Distanz der nachstgelegenen Liegenschaften von min. 5 Metern wird kein erhdhtes Risiko fiir eine Ge-
fahrdung der Bausubstanz erwartet. Dies auch aufgrund des konventionellen, erschiitterungsfreien Verbaus der Grabenspries-
sung und Baugrubensicherung.

Aufgrund der Bodenwerte sowie der Nahe der Liegenschaft Hausmattstrasse 38 sind in der ndchsten Projektphase geologische

Abkldrungen und erdstatische Berechnungen durch den Geologen zu veranlassen.
Das Risiko Gefahrdung von Liegenschaften wird als mittel eingestuft
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6.2

Projektkosten
Abgrenzungen
Die aufgefiihrten Gesamtkosten sind Bruttokosten fiir die Erstellung und Sanierung der Abwasseranlagen.

Aufgerechnet wird ein Anteil an Risikokosten bei offenen Bauverfahren vor Fr. 23°500 fiir
= Weitergehende Wasserhaltungsmassnahmen

= Unschérfe der Geologie (Baugrund, Verlauf von verhérteten Schichten)

= Sanierungsmassnahmen an unzuganglichen Schachtbauwerken

Allfallig weiter Aufwendungen an:

= Risikokosten fiir Schaden an Liegenschaften.

= Sanierung und Ausbaumassnahmen im Rahmen der Projektrealisierung fiir weitergehende Massnahmen privater Grund-
eigentiimer ausserhalb der Instandstellung (Umgebungsgestaltungselemente, etc.) im Bereich des Projektperimeters.

= Sanierungs- oder Ersatzmassnahmen privater Liegenschaftsentwésserungen.

= Beitrdge an Erstellungs- oder Umlegungskosten durch Dritte (Versorgungswerke)

= Baurechtliche Sicherung der Anlagen (Dienstbarkeiten)

= Bauherrenseitige Leistungen

sind in den vorliegenden Kosten nicht enthalten.

Projektkosten
Der detaillierte Kostenvoranschlag ist im Anhang dieses Berichtes angefiigt.

Die Kostenberechnung wurde anhand von Vorausmassen mit Erfahrungswerten sowie Unternehmerpreisen realisierter, ahnlich
gelagerter Objekte fiir die Phase "Bauprojekt" mit einer Kostengenauigkeit von + 10% ermittelt.

Enthalten sind alle Kosten fiir Sanierungs- und Bauarbeiten an den Abwasseranlagen und den damit verbundenen Instandstel-
[ungsarbeiten, Honorare fiir Planer, Bauleitung und Spezialisten sowie die Aufwendungen fiir die Baunebenkosten (Verkehrs-
und Sicherheitsdienst, Werkabnahmen, Gebiihren, etc.).

Der Kostenvoranschlag hat seine Giiltigkeit bei der Ausfiihrung gemass vorliegendem Projekt. Das Bauprojekt beruht auf einem
Ausbaustandard, der durch den Projektverfasser aufgrund von verschiedenen Vorgespréchen mit der Bauherrschaft und Be-
horden ausgearbeitet wurde.

Die Projektkosten wurden in 3 Bauabschnitte aufgeteilt, welche zeitlich unabhéngig erstellt werden kinnten:

= Bauabschnitt A: Entflechtung des Doppelrohrsystem und Ableitung in Gewasser (Bereich Zufahrtstrasse Parzelle 3584)

= Bauabschnitt B: Umlegung bestehendes Doppelrohrsystem im Bereich Parzelle 4302
= Bauabschnitt C: Sanierungsmassnahmen an den weiterverwendeten Bestandsanlagen (Schacht 6222 bis 6212)
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Bauabschnitt A wird aufgrund des geplanten Bauvorhabens auf Parzelle 4302 integriert dessen Bewilligungsverfahren und
voraussichtlich im Vorfeld zur Realisierung des Gesamtprojektes erfolgen.
An den Kosten beteiligen sich die Stadt Langenthal sowie die privaten Grundstiickeigentiimer anteilméssig. Die definitiven
Kostenanteile liegen derzeit bei Projektabgabe noch nicht vor.
Fiir das Bauprojekt wurde ein Anteil fiir die Stadt Langenthal von 65% mit eingerechnet. Es werden diese Nettokosten

aufgefiihrt,
Bezeichnung in Kostengliederung: AW_UPZ

Bauabschnitt B ist nach dem Kreditentscheid und notwendigen Bewilligungsverfahren zeitnahe zur realisieren, damit die
zusitzliche Abwassereinleitung der geplanten Neubauten ins System nicht zu Uberlastungen des unterliegenden Systems fiihrt.

Bezeichnung der beiden Kostengliederungen AW _NRW und AW_UST

Bauahschnitt C mit den Sanierungsmassnahmen an den Bestandsanlagen kinnte zeitlich unabhéngig von den beiden durch
Neubauanlagen betroffenen Bauabschnitten erfolgen.

Bezeichnung in Kostengliederung: AW _SAN

Kostenvoranschlag

Die Bauerstellungs- und Projektkosten belaufen sich - aufgeteilt auf beiden Bauabschnitte - geméss Projektdefinition auf:

Gesamtkosten pro Arbeitsgattung PaArI;se(I:ITtilt;nAz . Aﬁlll:llt::::tNl\iN Ashasl::iTrl:lﬁngc Gesamtkosten
Bauarbeiten Neubauanlagen 35°000.00 423'000.00 - 458°000.00
Bauarbeiten Sanierungsmassnahmen - 45'000.00 45'000.00
Kanalsanierungsarbeiten 5'000.00 - 247'000.00 252'000.00
Diverse Baunebenarbeiten - 13'000.00 8'000.00 21'000.00
Honorare Planer (Bauingenieur / Geologe) 8'000.00 75'000.00 41'000.00 124'000.00
Diverse Baunebenkosten (gerundet) 2'300.00 57'900.00 27'400.00 87'600.00
Risikokosten 1'500.00 13'000.00 9'000.00 23'500.00
Mehrwertsteuer 8.1% (gerundet) 4'200.00 47'100.00 30'600.00 81'900.00
Gesamttotal Projektkosten 56'000.00 629'000.00 408'000.00 1'093'000.00

Tabelle 1: Bauerstellungskosten pro Bauabschnitt geméss Projektdefinition (inkl. zurzeit giiltigem Mehrwertsteuersatz)

1 Nettokosten Stadt Langenthal: Anteil an Gesamtkosten geméss Beschrieb von 65% (Annahme; noch in Verhandlung)
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KAG / Objekt / Bezeichnung Brutto Total
Gesamttotal 1°093°000.00
AW_SAN Sanierung bestehendes Abwassersystem 408°000.00
AW_NRW Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach mit 479°000.00
Retention

AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem Bereich 150°000.00
Strasse

AW_UPZ Umlegung best. Abwassersystem Bereich Parz 4302 56’000.00
(Anteil)

100 Vorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung 451’500.00
AW_SAN Sanierung bestehendes Abwassersystem 292°000.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach mit Retention 121°000.00
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem Bereich Strasse 23’600.00
AW_UPZ Umlegung best. Abwassersystem Bereich Parz 4302 (Anteil) 14°900.00
111 Regiearbeiten 40'800.00

AW_SAN Sanierung bestehendes Abwassersystem 16°000.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 17°000.00
mit Retention
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem 5'800.00
Bereich Strasse
AW_UPZ Umlegung best. Abwassersystem Bereich Parz 2°000.00
4302 (Anteil)
112 Prifungen 5'800.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 1’500.00
mit Retention
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem 3'000.00
Bereich Strasse
AW_UPZ Umlegung best. Abwassersystem Bereich Parz 1’300.00
4302 (Anteil)
113 Baustelleneinrichtung 43'300.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 31°000.00
mit Retention
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem 8'700.00
Bereich Strasse
AW_UPZ Umlegung best. Abwassersystem Bereich Parz 3'600.00
4302 (Anteil)
116 Abholzen und Roden 5°000.00
AW_SAN Sanierung bestehendes Abwassersystem 5°000.00
117 Abbriiche und Demontagen 12'800.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 9'000.00
mit Retention
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem 3'800.00
Bereich Strasse
135 Instandsetzung von Abwasserleitungen 244°'600.00
AW_SAN Sanierung bestehendes Abwassersystem 235°000.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 2°'000.00
mit Retention
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem 900.00
Bereich Strasse
AW_UPZ Umlegung best. Abwassersystem Bereich Parz 6'700.00

4302 (Anteil)
136 Instandsetzung von Abwasserschachten 28°000.00
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KAG / Objekt / Bezeichnung Brutto Total
AW_SAN Sanierung bestehendes Abwassersystem 28°000.00
161 Wasserhaltung 11°200.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 8'500.00
mit Retention
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem 1’400.00
Bereich Strasse
AW_UPZ Umlegung best. Abwassersystem Bereich Parz 1’300.00
4302 (Anteil)
162 Baugrubenabschliisse und Aussteifungen 49'000.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 49'000.00
mit Retention
181 Garten- und Landschaftsbau 11°000.00
AW_SAN Sanierung bestehendes Abwassersystem 8'000.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 3'000.00
mit Retention
200 Tiefbau- und Untertagbauarbeiten 314°500.00
AW_SAN Sanierung bestehendes Abwassersystem 8’000.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach mit Retention 205’000.00
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem Bereich Strasse 76’400.00
AW_UPZ Umlegung best. Abwassersystem Bereich Parz 4302 (Anteil) 25’100.00
211 Baugruben und Erdbau 58’000.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 58'000.00
mit Retention
222 Pflasterungen und Abschlisse 8'400.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 6°'000.00
mit Retention
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem 2°400.00
Bereich Strasse
223 Belagsarbeiten 16’500.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 10°000.00
mit Retention
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem 6'500.00
Bereich Strasse
236 Regenwasserretention 52'000.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 52’000.00
mit Retention
237 Kanalisationen und Entwasserungen 179'600.00
AW_SAN Sanierung bestehendes Abwassersystem 8'000.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 79'000.00
mit Retention
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem 67'500.00
Bereich Strasse
AW_UPZ Umlegung best. Abwassersystem Bereich Parz 25100.00
4302 (Anteil)
400 Sanitér-, Heizungs-, Liiftungs- und Klimaanlagen 6’000.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach mit Retention 4’000.00
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem Bereich Strasse 2’000.00

411 Werkleitungen fir Wasser und Gas 6°'000.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 4'000.00

mit Retention
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem 2°000.00

Bereich Strasse
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KAG / Objekt / Bezeichnung Brutto Total
500 Elektro und Telekommunikation 4’000.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach mit Retention 1’500.00
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem Bereich Strasse 2’°500.00
501 Werkanlagen Elektrizitat/Kommunikation 4°000.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 1’500.00
mit Retention
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem 2'500.00
Bereich Strasse
800 Uebrige Aufwendungen 317°000.00
AW_SAN Sanierung bestehendes Abwassersystem 108°000.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach mit Retention 147°500.00
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem Bereich Strasse 45’500.00
AW_UPZ Umlegung best. Abwassersystem Bereich Parz 4302 (Anteil) 16°000.00
822 Bewilligungen 9'000.00
AW_SAN Sanierung bestehendes Abwassersystem 2°000.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 6'000.00
mit Retention
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem 1°000.00
Bereich Strasse
824 Vermessungen, Vermarchungen und Bestandesaufnahmen 8'000.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 6'000.00
mit Retention
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem 2°'000.00
Bereich Strasse
826 Bestandesaufnahmen 5'000.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 5°000.00
mit Retention
833 Vervielfaltigungen und Plankopien 5°000.00
AW_SAN Sanierung bestehendes Abwassersystem 1’700.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 2’100.00
mit Retention
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem 900.00
Bereich Strasse
AW_UPZ Umlegung best. Abwassersystem Bereich Parz 300.00
4302 (Anteil)
835 Versicherungen 5'000.00
AW_SAN Sanierung bestehendes Abwassersystem 1°000.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 4°000.00
mit Retention
841 Entschadigungen 14°000.00
AW_SAN Sanierung bestehendes Abwassersystem 10°000.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 4°000.00
mit Retention
872 Honorare: Bauingenieur 124°000.00
AW_SAN Sanierung bestehendes Abwassersystem 41°000.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 53'000.00
mit Retention
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem 22'000.00
Bereich Strasse
AW_UPZ Umlegung best. Abwassersystem Bereich Parz 8'000.00
4302 (Anteil)
876 Honorare: Geologe 8'000.00

AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 8'000.00
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KAG / Objekt / Bezeichnung Brutto Total
mit Retention
881 Risikokosten 23'500.00
AW_SAN Sanierung bestehendes Abwassersystem 9'000.00
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 10°000.00
mit Retention
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem 3'000.00
Bereich Strasse
AW_UPZ Umlegung best. Abwassersystem Bereich Parz 1’500.00
4302 (Anteil)
883 Diverses 33'600.85
AW_SAN Sanierung bestehendes Abwassersystem 12'728.30
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 13'508.25
mit Retention
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem 5'360.40
Bereich Strasse
AW_UPZ Umlegung best. Abwassersystem Bereich Parz 2°'003.90
4302 (Anteil)
884 Mehrwertsteuer 81'899.15
AW_SAN Sanierung bestehendes Abwassersystem 30'571.70
AW_NRW  Ableitung Regenwasser ab 6218.3 bis Wydenbach 35'891.75
mit Retention
AW_UST Entflechtung bestehendes Abwassersystem 11°239.60
Bereich Strasse
AW_UPZ Umlegung best. Abwassersystem Bereich Parz 4'196.10

4302 (Anteil)
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Bemessung Retentionsanlage

Die Dimensionierung erfolgt gemass VSA-Richtlinie "Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter" (Ausgabe 2019) sowie Merkblatt Tiefbauamt Kanton
Bern "Einleitung von Regenwasser in Gewasser" (Ausgabe 26.10.2022)

Bericht Bauprojekt: Anhang 2

Massgebender Regenwasserabfluss zu Retention ab oberliegendem Regenwassersystem

Basis bildet den die abflusswirksamen Flachen geméss GEP Langenthal und Feldverifikationen im Rahmen der Kapazitétspriifung vom

Dezember 2018 (Z5).
Parzelle |Flachenart Flache | Abflusswert| Flache red. | Regenintensitit|  Abfluss
Nr. [m2] ¢ [m2] GEP [l/s*ha] [I/s]
4509 |Wohnzone W2 hebaut 313 0.30 112 287 3.2
3866 |Wohnzone W2 bebaut 335 0.30 101 287 29
3587 |Wohnzone W2 hebaut 918 0.30 275 285 18
3545 |Wohnzone W2 hebaut 954 0.27 258 281 12
3546 |Wohnzone W2 hebaut 1'268 0.23 292 281 8.2
595 |Strasse 750 0.80 600 283 17.0
3544 |Wohnzone W2 hebaut 1101 0.15 165 211 46
3589 |Wohnzone W2 hebaut 991 0.21 208 211 58
3588 |Wohnzone W2 hebaut 887 0.30 266 211 14
3543 |Wohnzone W2 hebaut 800 0.23 184 275 5.1
5253 |Wohnzone W2 Baugesuch 624 0.217 168 215 46
4302 [Wohnzone W2 Baugesuch 842 0.30 253 215 6.9
3584 |Wohnzone W2 hebaut 1'346 0.30 404 275 1.1
Griinzone 913 0.00 0 275 0.0
4303 |Strasse 348 0.75 261 275 12
Total Fliche reduziert an Retentionsan|  12'450 0.28 3’546 99.0

Reduzierte Einleitmenge in Gewdsser / Retentionsvolumen fiir z = 10

424128

Flache | Reduzierte Flache (ha red) | Einleitmenge Wydenbach* Spez. Abflussmenge erforderl. Retentionsvolumen
[m2] [m2] gedrosselt [I/s] gab [l/s+ha red] [m3/ha red] [m3]

12450 3'546 14.2 40 240 85

* gem. Merkbiatt Tiefbauamt
spezif. Abfluss [Versickerung) gay = Qs/8eq [mmi/h)

o 3.5 72 108 144 18 216 52 288 324 36 396 432
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** Ausfluss nach Toricelli mit scharfkantiger Giffaung

Langenthal, 25. Juni 2024
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Ubersicht Mingel und Sanierungsmassnahmen pro Haltung

424128
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von KS | bisKS [Lange [m]| DN [mm] [Méngel Sanierungsmassnahmen
6229 6221 1530 200 Rohre BU / Einlaufe (2) unvollstandig eingebunden / viele Muffen verkalkt / Rohrsohle ausgewaschen / harte Ablagerungen Roboterarbeiten / Schlauchrelining 46 m / Einléufe (2) 6ffnen und fachgerecht einbinden
6221 6220 2940 200 Rohre BU / viele Muffen verkalkt / harte Ablagerungen Roboterarbeiten / Schlauchrelining 30 m
6220 6219 9.00 200 Zustand unbekannt (konnte nicht aufegneommen werden) Roboterarbeiten / Schlauchrelining 9 m
6219 | 628 | 3700 | 250 Ersatz
6218 6217 34,00 950 Rohre BU / Einléufe (2) unvollsténdig eingebunden / an mehreren Stellen Scherbenbildung / Abplatzungen / Langsrisse / Rohrsohle ausgewaschen Roboterarbeiten / Schlauchrelining 34 m / Einldufe (2) dffnen und fachgerecht einbinden
6217 6216 65.00 950 Rohre BU / Einléufe (4) unvollstindig eingebunden / an mehreren Stellen Scherbenbildung / Abplatzungen / Langsrisse / Rohrsohle ausgewaschen Roboterarbeiten / Schlauchrelining 65 m / Einldufe (4) dffnen und fachgerecht einbinden
6216 6215 31.00 950 Rohre BU / Einléufe (1) unvollstandig eingebunden / an mehreren Stellen Scherbenbildung / Abplatzungen / Harte Ablagerungen / Rohrsohle ausgewaschen Roboterarbeiten / Schlauchrelining 31 m / Einldufe (1) dffnen und fachgerecht einbinden
6215 6215.1 30,00 950 Rohre BU / Einléufe (2) unvollstandig eingebunden / an mehreren Stellen Scherbenbildung / Abplatzungen / Harte Ablagerungen / Rohrsohle ausgewaschen Roboterarbeiten / Schlauchrelining 30 m / Einldufe (2) dffnen und fachgerecht einbinden
6215.1 6214 59.00 950 Meterrohre / Einléufe (2) unvollstandig eingebunden / an mehreren Stellen Scherbenbildung / Abplatzungen / Harte Ablagerungen / Rohrsohle ausgewaschen Roboterarbeiten / Schlauchrelining 59 m / Einldufe (2) dffnen und fachgerecht einbinden
6214 6213 99.00 300 Rohre BU / Einléufe (1) unvollstandig eingebunden / an mehreren Stellen Scherbenbildung / Abplatzungen / Harte Ablagerungen / Rohrsohle ausgewaschen Roboterarbeiten / Schlauchrelining 29 m / Einldufe (1) dffnen und fachgerecht einbinden
6213 6212 30,00 300 Rohre BU / Einléufe (1) unvollstandig eingebunden / an mehreren Stellen Scherbenbildung / Abplatzungen / Harte Ablagerungen / Rohrsohle ausgewaschen Roboterarbeiten / Schlauchrelining 30 m / Einldufe (1) dffnen und fachgerecht einbinden
Rohre BU / Einlaufe (4) unvollstindig eingebunden / an mehreren Stellen Scherbenbildung / an mehreren Stellen harte Ablagerungen / viele Muffen verkalkt / Roboterarbeiten / Schlauchrelining 46 m / Einléufe (4) 6ffnen und fachgerecht einbinden
6222 6221 4530 200 Langsrisse / Rohrsohle ausgewaschen
6221 6220 29.80 200 Rohre BU / viele Muffen verkalkt / harte Ablagerungen Roboterarbeiten / Schlauchrelining 30 m
6220 6219 9.00 200 Zustand unbekannt (konnte nicht aufegneommen werden) Raboterarbeiten / Schlauchrelining 9 m
6219 | 628 | 3700 | 250 Ersatz
6218 6217 30.00 950 Rohre BU / Einlaufe (3) unvollsténdig eingebunden / an mehreren Stellen Scherbenbildung / Abplatzungen / Langsrisse / Rohrsohle ausgewaschen Rohoterarbeiten / Schlauchrelining 34 m / Einléufe (3) 6ffnen und fachgerecht einbinden
6217 6216 65.00 950 Rohre BU / Einlaufe (2) unvollsténdig eingebunden / an mehreren Stellen Scherbenbildung / Abplatzungen / Langsrisse / Rohrsohle ausgewaschen Rohoterarbeiten / Schlauchrelining 65 m / Einléufe (2) 6ffnen und fachgerecht einbinden
6216 6215 31.00 950 Rohre BU / Einléufe (1) unvollstandig eingebunden / an mehreren Stellen Scherbenbildung / Abplatzungen / Harte Ablagerungen / Rohrsohle ausgewaschen Roboterarbeiten / Schlauchrelining 31 m / Einldufe (1) 6ffnen und fachgerecht einbinden
6215 6215.1 30.00 950 Rohre BU / Einléufe (2) unvollsténdig eingebunden / an mehreren Stellen Scherbenbildung / Abplatzungen / Harte Ablagerungen / Rohrsohle ausgewaschen Roboterarbeiten / Schlauchrelining 30 m / Einldufe (2) 6ffnen und fachgerecht einbinden
62151 6214 59.00 950 Rohre BU / Einléufe (2) unvollstandig eingebunden / an mehreren Stellen Scherbenbildung / Abplatzungen / Harte Ablagerungen / Rohrsohle ausgewaschen Roboterarbeiten / Schlauchrelining 59 m / Einldufe (2) 6ffnen und fachgerecht einbinden
6214 6213 99.00 300 Rohre BU / Einléufe (1) unvollstandig eingebunden / an mehreren Stellen Scherbenbildung / Abplatzungen / Harte Ablagerungen / Rohrsohle ausgewaschen Roboterarbeiten / Schlauchrelining 29 m / Einldufe (1) 6ffnen und fachgerecht einbinden
6213 6212 30.00 300 Rohre BU / Einléufe (0) unvollsténdig eingebunden / an mehreren Stellen Scherbenbildung / Abplatzungen / Harte Ablagerungen / Rohrsohle ausgewaschen Roboterarbeiten / Schlauchrelining 30 m / Einldufe (0) 6ffnen und fachgerecht einbinden
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Stadt Langenthal
Ersatz- und Sanierungsmassnahmen Abwassersystem Perimeter Hausmattstrasse

424128

Bericht Bauprojekt: Anhang 4

Ubersicht Mingel und Sanierungsmassnhamen pro Schacht

Schacht DN [mm] | Breite [mm] | Tiefe [m] [Méngel Sanierungsmassnahmen
6222 1100 900 9297 Bankett tiefer als Rohrscheitel, Einlauf nicht fachgerecht eingebunden Anpassungen an Rinne und Aufbau Bankett, Einlauf fachgerecht einbinden
6221 1100 900 3 Bankett tiefer als Rohrscheitel, Durchlaufrinnen leicht ausgewaschen Anpassungen an Rinne und Bankett
KS iiberdeckt, Bankett tiefer als Rohrscheitel, Durchlaufrinnen leicht Schacht Orten und freilegen, Definition weitere Massnahmen nach Begutachtung mi
6220 unb. unh. unb. . .
ausgewaschen Bauleitung, Anpassungen an Rinne und Bankett
6219 unh unb unh KS iiberdeckt / Bankett fehlt / starker Wurzeleinwuchs im Schachtrohr / Schacht Orten und freilegen, Wurzeln entfernen und Schachtrohr sanieren. Aufbau
' ' ' Schachtrohr gerissen Bankett. Definition weitere Massnahmen nach Begutachtung mit Bauleitung,
6218 1100 900 2,01 Ersatz
KS iiberdeckt, Bankett tiefer als Rohrscheitel, Durchlaufrinnen leicht Schacht Orten und im freilegen, Definition weitere Massnahmen nach Begutachtung
6217 unb. unh. unb. . . .
ausgewaschen mit Bauleitung, Anpassungen an Rinne und Bankett
KS iiberdeckt, Bankett tiefer als Rohrscheitel, Durchlaufrinnen leicht Schacht Orten und im Garten freilegen, Definition weitere Massnahmen nach
6216 unb. unh. unb. ) . .
ausgewaschen Begutachtung mit Bauleitung, Anpassungen an Rinne und Bankett
KS iiberdeckt, Bankett tiefer als Rohrscheitel, Durchlaufrinnen leicht Schacht Orten und im Garten freilegen, Definition weitere Massnahmen nach
6215 unb. unh. unb. ) ) .
ausgewaschen Begutachtung mit Bauleitung, Anpassungen an Rinne und Bankett
KS iiberdeckt, Bankett tiefer als Rohrscheitel, Durchlaufrinnen leicht Schacht Orten und im freilegen, Definition weitere Massnahmen nach Begutachtung
6215.1 unb. unb. unb. . . ,
ausgewaschen mit Bauleitung, Anpassungen an Rinne und Bankett
6214 1040 820 137 Durchlaufrinnen leicht ausgewaschen Anpassungen an Rinne und Bankett
6213 1040 820 9296 Durchlaufrinnen leicht ausgewaschen Anpassungen an Rinne und Bankett
6212 1040 820 949 Durchlaufrinnen leicht ausgewaschen Anpassungen an Rinne und Bankett
Nutzungsart der Schéchte:

Mischwasser und Regenwasser parallel im gleichen Schacht (Doppelrohrsystem)
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Gemeinderat
Stadtratssitzung vom 31. Mdrz 2025 Traktandum Nr. 3

Schulzentrum Elzmatte; Erstellung eines Kindergartenprovisoriums: Projektgenehmigung und Kreditbewilli-
gung

Sehr geehrter Herr Stadtratsprdsident
Sehr geehrte Stadtrdtinnen und Stadtrate

1.

Grundlagen

Bericht und Antrag des Amtes fiir Bildung, Kultur und Sport vom 20. November 2024
Gemeinderatsbeschluss vom 11. Dezember 2024, Trakt. 7

Bericht und Antrag vom 5. Februar 2025 des Stadtbauamtes mit den darin erwdhnten Beilagen
Protokollauszug vom 18. Februar 2025 der Bau- und Planungskommission, Trakt. 19
Protokollauszug vom 18. Februar 2025 der Finanzkommission, Trakt. 5

Protokollauszug vom 18. Februar 2025 der Umweltschutz- und Energiekommission, Trakt. 16
Protokollauszug vom 18. Februar 2025 der Volksschulkommission, Trakt. 5

Beschluss des Gemeinderates vom 26. Februar 2025, Trakt. 7

Inhalt der Vorlage

Der Inhalt der Vorlage ergibt sich aus dem Bericht und Antrag des Stadtbauamtes vom 5. Februar 2025 (=
Beilage 1) und den zugehdrigen Planbeilagen (Situationsplan, Grundriss Erdgeschoss und Schnitte / Ansich-
ten; = Beilage 2). Es wird auf diese Dokumente, die tibrigen Vorakten, die nachfolgenden Hinweise und die
mindlichen Ausfiihrungen des zustandigen Mitgliedes des Gemeinderates anldsslich der Sitzung des Stadt-
rates vom 31. Mdrz 2025 verwiesen.

. Vorberatende Beh6rden

Die Finanzkommission behandelte die Vorlage am 18. Februar 2025 und fasste folgenden Beschluss zum
Vorgehen: "Die Finanzkommission hdlt zu Hinden des Gemeinderates fest, dass der Bau des Provisoriums
auf Grund der sachlichen Notwendigkeit unterstiitzt wird. Die Begriindung fiir die Gebundenheit iiber-
zeugt die Mitglieder der Finanzkommission nicht. Liegt keine Gebundenheit vor, ist der Beschluss dem
ordentlich finanzkompetenten Organ zuzuweisen und es wird auf einen Antrag und eine Beschlussfas-
sung verzichtet."

Die Bau- und Planungskommission, die Umweltschutz- und Energiekommission sowie die Volksschul-
kommission behandelten die Vorlage ebenfalls am 18. Februar 2025 und verabschiedeten sie unveran-
dert und ohne eigene Antragstellungen.

Der Gemeinderat besprach die Vorlage an seiner Sitzung vom 26. Februar 2025.

Vorab teilt der Gemeinderat die Einschdtzung der Finanzkommission, dass die Voraussetzungen einer
gebundenen Ausgabe gemdss Art. 7 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009 nicht erfiillt sind, weil na-
mentlich beziiglich wesentlicher Modalitdaten der voriibergehenden Losung des zusatzlichen Schulraum-
bedarfs eine verhaltnismassig grosse Handlungsfreiheit besteht (was sich unter anderem aus den Vorak-
ten und dort insbesondere aus dem Bericht und Antrag des Amtes fiir Bildung, Kultur und Sport vom
20. November 2024 ergibt). Folglich ist aufgrund der Hohe der Ausgabe nicht der Gemeinderat zur Pro-
jektgenehmigung und Kreditbewilligung zustdndig, sondern der Stadtrat, und zwar gestiitzt auf Art. 61
Abs. 2 Ziff. 2 bzw. Art. 61 Abs. 2 Ziff. 5 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009. Entsprechend wurde
nachfolgend der Beschlussentwurf in Abweichung zum Bericht und Antrag des Stadtbauamtes vom
5. Februar 2025 zu Handen des Stadtrates angepasst und vom Gemeinderat in der neuen Formulierung
verabschiedet. Im Ubrigen nahm der Gemeinderat davon Kenntnis, dass die Finanzkommission das Vor-
haben inhaltlich unterstiitzt. Abgesehen von dieser Anpassung wurde der Beschlussentwurf auch in fol-
genden Punkten prazisiert: Das Bauprojekt betrifft die Dauer der Schuljahre 2025/2026 und 2026/2027
(nicht nur "2 Jahre"). Und abweichend von der urspriinglichen Formulierung des Beschlussentwurfs im
Bericht und Antrag des Stadtbauamtes vom 5. Februar 2025 wurden auch die Beschlussziffern fiir die
Finanzierung des Bauprojektes korrekt auf die einzelnen Jahre der Bauprojektdauer verteilt. Bei dieser
Gelegenheit sei erwdhnt, dass die Finanzierung tiber via laufende Rechnung und nicht via Investitions-
rechnung beantragt wird, weil das Geschéft zwar sowohl iiber Kostenkomponenten mit Konsumcharakter
(Miete) als auch tiber solche mit Investitionscharakter verfiigt, jedoch auf Grund der Tatsache, dass es

(Traktandum 3 / Seite 1)
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sich um ein zeitlich befristetes Provisorium handelt, insgesamt nicht zu langer andauernden Finanzfol-
gekosten fiihren soll (vorgesehen ist eine Abschreibung in den Jahren 2025, 2026 und 2027).

Neben diesen Punkten erwog der Gemeinderat, dass — sollte sich angesichts des grundsatzlich beste-
henden Schulraumbedarfs {iber die zwei Schuljahre hinaus ein Bedarf abzeichnen —, fiir den Fall einer
Verldngerung des Projektes iiber die beantragten zwei Schuljahre hinaus (was zu einer erneuten Vorlage
voraussichtlich an den Stadtrat fithren wiirde) aus wirtschaftlichen Griinden in jedem Fall neben der Miet-
auch die Kaufvariante der Provisoriumsbaute bzw. der Containerelemente zu priifen ist. Aufgrund der
zeitlichen Dringlichkeit der Vorlage verzichtet der Gemeinderat im jetzigen Moment auf entsprechende
weitere Abklarungen in Richtung Kauf fiir die nun anstehende Lésung im Schulzentrum Elzmatte. Er stellt
aber — sollte sich wie erwdhnt der Bedarf nach einer Verlangerung abzeichnen — in Aussicht, auch eine
allfallige Kaufoption priifen zu lassen und bei einer nachfolgenden Verldngerungsvorlage an den Stadtrat
gegebenenfalls in die Vorlage einzubauen. Deshalb soll auch der Vollzugsauftrag an den Gemeinderat
mit einem entsprechenden Priifauftrag erganzt werden (vgl. Ziff. 3 des nachfolgenden Beschlussent-
wurfs).

Gestiitzt auf diese Ausfiihrungen beantragen wir lhnen Zustimmung zu folgendem:
Beschlussentwurf:

Der Stadtrat, gestiitzt auf Art. 61 Abs. 2 Ziff. 2 bzw. Art. 61 Abs. 2 Ziff. 5 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009
sowie nach Kenntnisnahme des gemeinderitlichen Berichts vom 26. Februar 2025,

beschliesst:

1. Das Bauprojekt fiir die Erstellung eines Kindergartenprovisoriums fiir zwei Schuljahre (2025/2026 und
2026/2027) auf dem Areal des Schulzentrums Elzmatte wird genehmigt.

2. Der hierfiir erforderliche Verpflichtungskredit in der Hohe von insgesamt Fr. 335'000.00 (inklusive MWST)
wird bewilligt, wobei im Detail:

a. ein Nachkredit von Fr. 231'000.00 zu Lasten des Budgets der Erfolgsrechnung der Erfolgsrechnung
2025, Konto 6900.3144.10 "Baulicher Unterhalt", bewilligt wird;

b. ein Nachkredit von Fr. 19'000.00 zu Lasten des Budgets der Erfolgsrechnung der Erfolgsrechnung 2025,
Konto 6900.3160.20 "Mieten, Pacht, Leasing", bewilligt wird;

c. im Budget der Erfolgsrechnung 2026, Konto 6900.3160.20 "Mieten, Pacht, Leasing" ein Betrag von
Fr. 38'000.00 eingestellt wird;

d. im Budget der Erfolgsrechnung 2027, Konto 6900.3160.20 "Mieten, Pacht, Leasing" ein Betrag von
Fr. 19'000.00 eingestellt wird;

e. im Budget der Erfolgsrechnung 2027, Konto 6900.3144.10 "Baulicher Unterhalt", ein Betrag von
Fr. 28'000.00 eingestellt wird.

3. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt. Sofern iiber die gemdss Ziff. 1 beantragte Dauer
im Schulzentrum Elzmatte ein Bedarf an provisorischem Schulraum fiir Kindergarten besteht, wird der Ge-
meinderat beauftragt, im Rahmen der Erarbeitung einer nachfolgenden Vorlage an das zustdandige Organ
fiir die Containerelemente neben der Miet- auch eine Kaufvariante zu priifen.

Berichterstattung: Stadtprdsident Reto Miiller, Ressortvorsteher Bau- und Planungswesen
Langenthal, 26. Februar 2025 IM NAMEN DES GEMEINDERATES
Der Stadtprasident:

Reto Miiller
Der Stadtschreiber:

Daniel Steiner

(Traktandum 3 / Seite 2)
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B Beilage 1: Bericht und Antrag des Stadtbauamtes vom 5. Februar 2025

B Beilage 2: Planbeilagen (Situationsplan, Grundriss Erdgeschoss und Schnitte / Ansichten)

(Traktandum 3 / Seite 3)
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Ausgabe; Genehmigung Bauprojekt; Be-
willigung Nachkredit; Zustimmung; Auf-
tragserteilung

Datum: 5. Februar 2025
Zustdndig: Gabriela Krummen
Verteiler: Gemeinderat

Stadtbauamt, Hochbau, Jurastrasse 22, 4901 Langenthal
Telefon 062 916 21 11, www.langenthal.ch


lt3856
Textfeld
Beilage 1
Traktandum Nr. 3
Stadtratssitzung vom 31. März 2025


Inhaltsverzeichnis

1
2
3
A
5
6
74
8
9

10
10.1
11
12
121

13
14
15
16

Das Wichtigste in Kiirze

Grundlagen

Ausgangslage und Handlungsbedarf
Projektorganisation

Methodik/Vorgehen

Vor- und Nachteile verschiedener Varianten
Ergebnis

Konsequenzen bei Ablehnung

Auswirkungen auf die Verwaltung
(Personalbestand, Infrastruktur, Organisation)

Finanzielle Auswirkungen

Gesamtkosten Kostenvoranschlag +/- 10%
Stellungnahme Dritter

Mitberichte aus der Verwaltung

Stellungnahme Amt fiir Bildung, Kultur und
Sport

Terminprogramm zur Realisierung
Kommunikation
Zustindigkeiten zum Beschluss

Beschlussentwurf

- - Y S I S P PP PWWWw

00 N N N &

stadtlangenthal
AN

g:'\3 hochbau\14 sz elzmatte, diverses\kindergarten 2025\ba_schulzentrum elzmatte_erstellung eines
kindergartenprovisoriums_bauprojekt_20250205.docx

2/8



stadtlangenthal
AN

Das Wichtigste in Kiirze

Im aktuellen Schuljahr werden 15 Kindergartenklassen auf dem Gebiet der Stadt Langenthal gefiihrt. An-
meldungen im Bereich Kindergarten fiir das Schuljahr 2025/2026 zeigen eine starke Zunahme der SUS
(Schiilerinnen und Schiiler) im Einzugsgebiet Elzmatte. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom
11. Dezember 2024, unter Vorbehalt der Bewilligung fiir die Eroffnung einer Kindergartenklasse auf das
Schuljahr 2025/2026 durch die Bildung- und Kulturdirektion des Kantons Bern, beschlossen, auf dem
Areal des Schulzentrums Elzmatte eine Kindergartenklasse fiir zwei Jahre zu erdffnen.

Mit Schreiben vom 31. Januar 2025 bewilligte die Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern die
Eroffnung einer Kindergartenklasse per Schuljahr 2025/2026.

In der Folge hat das Stadtbauamt in Zusammenarbeit mit dem Amt fiir Bildung, Kultur und Sport das
vorliegende Bauprojekt inklusive Kostenvoranschlag +/- 10% fiir die Erstellung eines Kindergartenprovi-
soriums auf dem Areal des Schulzentrums Elzmatte erarbeitet.

Damit der Betrieb fiir die neu eréffnete Kindergartenklasse ohne Verzégerungen gewdhrleistet werden
kann, ist die Erstellung eines Kindergartenprovisoriums auf dem Areal des Schulzentrum Elzmatte sofort
umzusetzen und die Ausgaben in der Héhe von Fr. 335'000.00 zu Lasten der Erfolgsrechnung Konto
6900.3144.10 "baulicher Unterhalt" (Kindergarten), als gebundene Ausgabe zu bewilligen

Die Ausfiihrung wird sofort, nach Vorliegen der Bewilligung des notwendigen Kredites durch das zustin-
dige finanzkompetente Organ, in Angriff genommen. Das Kindergartenprovisorium soll Anfangs August
2025 fiir das Schuljahr 2025/2026 zur Verfiigung stehen.

Grundlagen
B Gemeinderatsbeschluss vom 11. Dezember 2024, Traktandum 7

B Bewilligung zur Eréffnung einer Kindergartenklasse per Schuljahr 2025/2026 der Bildung- und Kul-
turdirektion des Kantons Bern, Amt fiir Kindergarten, Volksschule und Beratung vom 31. Januar 2025

Ausgangslage und Handlungsbedarf

Auf dem Areal des Schulzentrums Elzmatte wird auf das Schuljahr 2025/2026 eine neue Kindergarten-
klasse erdffnet. Da in der bestehenden Schulanlage keine Schulraumreserven zur Aufnahme einer Kin-
dergartenklasse zur Verfiigung stehen, wird das Kindergartenprovisorium siidlich auf dem bestehenden
Asphalt erstellt. Das Provisorium besteht aus Containerelementen, welche fiir zwei Jahre gemietet wer-
den.

g:\3 hochbau\14 sz elzmatte, diverses\kindergarten 2025\ba_schulzentrum elzmatte_erstellung eines
kindergartenprovisoriums_bauprojekt_20250205.docx 3/8
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Abbildung 1: Schulzentrum Elzmatte; Standort Kindergartenprovisorium (rot)

Die Erschliessung des Kindergartenprovisoriums erfolgt iiber die bestehende Stichstrasse ab dem Bet-
tenholzliweg. Der bestehende Aussenraum bleibt unverdndert und wird gemeinsam mit den bereits be-
stehenden Schulangeboten genutzt. Das Provisorium wird separat an die bestehenden Infrastrukturlei-
tungen Wasser-, Abwasser- und Elektroleitungen angeschlossen. Die Ausstattung der neuen Kindergar-
teneinheit erfolgt mit teilweise bestehendem Mobiliar und wird mit neuen Anschaffungen ergdnzt.

Fir die Erstellung des Kindergartenprovisoriums ist vorgangig ein Baugesuch beim Regierungsstatthal-
teramt einzureichen.

Projektorganisation

Die Projektleitung fiir die Ausfiihrung liegt beim Stadtbauamt, Fachbereich Hochbau.
Methodik/Vorgehen

Vor- und Nachteile verschiedener Varianten

Das Amt fiir Bildung, Kultur und Sport hat verschiedene Varianten gepriift und in seinem Bericht und
Antrag "Volksschule Langenthal; Klassenorganisation Schuljahr 2025/2026; Er6ffnung einer Kindergar-
tenklasse; Genehmigung; Auftragserteilung" vom 20. November 2024 dem Gemeinderat zur Priifung und
Genehmigung vorgelegt.

Ergebnis

Dem Gemeinderat wird beantragt, die Erstellung des Kindergartenprovisoriums fiir zwei Jahre auf dem

Areal des Schulzentrums Elzmatte zu genehmigen und den dafiir erforderlichen Nachkredit als gebun-
dene Ausgabe zu bewilligen.

Konsequenzen bei Ablehnung

Bei einer Ablehnung muss in Kauf genommen werden, dass im Schulzentrum Elzmatte kein Schulraum
fur die notwendige Eroffnung der Kindergartenklasse zur Verfiigung stehen wird.

Auswirkungen auf die Verwaltung (Personalbestand, Infrastruktur, Organisation)

g:\3 hochbau\14 sz elzmatte, diverses\kindergarten 2025\ba_schulzentrum elzmatte_erstellung eines
kindergartenprovisoriums_bauprojekt_20250205.docx 4/8
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Finanzielle Auswirkungen

Gesamtkosten Kostenvoranschlag +/- 10%

stadtlangenthal

AN

Die Kosten wurden anhand von Offerten und Kennwerten ermittelt.

Kostenvoranschlag +/- 10%

Provisorium ME EH-P. | Pos.-Tot. | Zw.-Tot.

. Vorarbeiten

. Leitungsanschliisse 79'000
Graben im Rabatte mit 2 Rohren (El + Wasser) m 50 350 | 17'500
Absperrmassnahmen Strasse pl 1 1'000 1'000
Graben in Asphaltplatz (El + Wasser) 20 600 | 12'000
Kanalisation Schmutzwasser Terrain (griin) 100 365 | 36'500
Kanalisation im Asphaltbereich m 10 600 6'000
Grabarbeiten bei Anschluss vor KS St 1 2'000 2'000
Kernbohrungen ins Gebdude + Wasserhaltung St 2 350 700
Rundung pl 1 -700 -700

. Rodungen 1'500
Bdume entlang Asphaltplatz zuriickschneiden pl al 600 600
Strducher entlang Zugangsweg schneiden pl 1 400 400
Straucher bei Schulhaus entfernen pl 1 500 500

. Versetzarbeiten 0
Basketballkérbe versetzen » belassen am Ort St. 2 0
Steinblock im Terrain versetzen St. 1 0

. Schutz Terrain 2'500
Auslegen von Stahlplatten zum Schutz v. Rasen 25m pl 1 2'500 2'500

. Schulprovisorium / Raumcontainer 169'000
Containeranlage Miete Mt. 24 3'140| 75'360
Lieferung und Montage pl 1 49'300 | 49'300
Demontage und Abtransport (in 2 Jahren) pl 1 27'840 | 27'840
Lastplatten auf Asphalt pl 1 6'200 6'200
Eingangspodest mit Rampe nach Procap St. 1 5'850 5'850
Unterkriechschutz St. 1 4'150 4'150
Rundung pl 1 300 300

g:\3 hochbau\14 sz elzmatte, diverses\kindergarten 2025\ba_schulzentrum elzmatte_erstellung eines

kindergartenprovisoriums_bauprojekt_20250205.docx
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. Elektroinstallationen 6'000
Stromeinspeisung bis UV in Container 6'000 6'000

. Sanitdrinstallationen 7'700
Frischwasser bis Container inkl. Anschluss 5'000 5'000
WW-Boiler bei Lavabo St: 1'350 2'700

. Umgebungsanpassungen nach Arbeiten 14'000
Bepflanzung, Anpassung Bereich Schulhaus 4'000 4'000
Rasenfldche Instandstellen, ausebnen, Ansaat 8'500 8'500
Instandstellung Asphalt bei Anschliissen Pavillon 1'500 1'500

Nebenkosten

. Bauversicherungen 3'000 3'000 3'000

. Anschlussgebiihren 880
WC-Anlage BW 240 480
Wasseranschliisse BW 100 400

. Baubewilligung pl 4'000 4'000 4'000

Mobiliar pl 25'000 [ 25'000| 25'000

Unvorhergesehenes 22'420

Total Kosten inklusive MWST 8.1% 335'000.00

11  Stellungnahme Dritter

12  Mitberichte aus der Verwaltung

12.1  Stellungnahme Amt fiir Bildung, Kultur und Sport

Das Amt fiir Bildung, Kultur und Sport (ABiKuS) bedankt sich fiir die Mbglichkeit zum Mitbericht. Wie
bereits Ende des letzten Jahres antizipiert, bedarf es aufgrund der Anmeldezahlen eine zusétzliche Kin-
dergartenklasse. Diese wurde von der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern in der Zwischen-

zeit bewilligt.

Im Januar 2025 konnte die Zuteilung der Kindergartenkinder von der Schulleitung Kindergarten vorge-
nommen werden. Aufgrund des Einzugsgebiets der angemeldeten Kindergartenkinder wird die zusatzli-
che Kindergartenklasse beim Schulzentrum Elzmatte bendtigt. Wegen der Ablehnung des Neubaupro-
jekts eines Doppelkindergartens auf dem Schulareal Elzmatte im Dezember 2023 fehlt der Schulraum fiir
die nun benbtigte zusatzliche Kindergarteneinheit. Auf dem gesamten Schulareal Elzmatte gibt es keine
Raumreserven fiir eine Kindergartenklasse. Deshalb wird fiir die zusatzliche Kindergarteneinheit ein vo-

riibergehendes Provisorium notwendig.
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Aus padagogischen und aus betrieblichen Griinden ist ein Schulstart der jiingsten Schiilerinnen und
Schiiler in ihrem Quartier unabdingbar. Anschliessend kénnen die Kinder ihre weitere Schullaufbahn im
Schulareal Elzmatte fortsetzen. Die in diesem Bericht aufgefiihrte Variante eines Provisoriums ist eine
Ubergangslosung fiir die Dauer von zwei Jahren. Danach sind die Geburtenzahlen tendenziell wieder
ricklaufig.

Das ABiKuS unterstiitzt aus den dargelegten Griinden den vorliegenden Antrag des Stadtbauamts voll-
umfanglich.

Terminprogramm zur Realisierung

B Baugesuchseingabe Mérz 2025
B Baubeginn Juni 2025

B Bezug August 2025
Kommunikation

Gemdss Art. 71 Abs. 2 der Stadtverfassung hat der Gemeinderat den Stadtrat iiber von ihm beschlossene
gebundene Ausgaben zu orientieren und diese zu publizieren, sofern die Ausgabe, wdre sie neu, seine
Zustandigkeit Uiberschreiten wiirde. Dies trifft vorliegend zu.

Zustadndigkeiten zum Beschluss

Uber gebundene Ausgaben beschliesst der Gemeinderat ohne Riicksicht auf ihre Hohe (Art. 71 Abs. 1
Ziff. 1 der Stadtverfassung). Beschliisse liber gebundene Ausgaben sind dem Stadtrat mitzuteilen und
zu verdffentlichen, wenn die Ausgabe, wére sie neu, die Zustandigkeit des Gemeinderates tiberschreitet
(Art. 71 Abs. 2 Stadtverfassung).

Art. 101 Abs. 1 der Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 hilt fest, dass eine Ausgabe dann
gebunden ist, wenn beziiglich ihrer Hshe, dem Zeitpunkt ihrer Vornahme oder anderer Modalititen kein
Entscheidungsspielraum besteht. Die Stadtverfassung konkretisiert und hélt in Art. 7 Abs. 2 fest, dass
eine Ausgabe namentlich dann als gebunden gilt, wenn sie durch einen Rechtssatz oder ein Gerichtsur-
teil grundsatzlich und dem Umfang nach vorgeschrieben ist, zur Erfiillung einer gesetzlich geordneten
Verwaltungsaufgabe unbedingt erforderlich ist oder sich aus dem Vollzug eines vom zustandigen Organ
genehmigten Vertrages zwingend ergibt.

Zudem halt Art. 48 Abs. 1 des Volksschulgesetzes fest, dass die Gemeinden fiir die Erstellung, den Un-
terhalt und den Betrieb der Schulanlagen und deren Ausriistung besorgt sind.

Die Bereitstellung von notwendigem Schulraum gilt als eine Gemeindeaufgabe. Deshalb gilt die Erstel-
lung eines Kindergartenprovisoriums auf Grund der starken Zunahme der Kindergartenanmeldungen auf
das Schuljahr 2025/2026 als eine gesetzlich zu erfiillende Verwaltungsaufgabe.

g:\3 hochbau\14 sz elzmatte, diverses\kindergarten 2025\ba_schulzentrum elzmatte_erstellung eines
kindergartenprovisoriums_bauprojekt_20250205.docx 7/8
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Beschlussentwurf

G

estiitzt auf diese Ausfiihrung beantragen wir lhnen Zustimmung zu folgendem

Beschlussentwurf:

. Das Bauprojekt fiir die Erstellung eines Kindergartenprovisoriums fiir zwei Jahre auf dem Areal des

Schulzentrums Elzmatte wird genehmigt.

Der fiir die Erstellung des Kindergartenprovisoriums notwendige Nachkredit in der Héhe von
Fr. 335'000.00 (inkl. MWST) gilt als eine gebundene Ausgabe im Sinn von Artikel 101 der Gemein-
deverordnung vom 16. Dezember 1998 und Art. 7 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009 und wird
zu Lasten der Erfolgsrechnung 2025, Konto 6900.3144.10 "baulicher Unterhalt" (Kindergarten), be-
willigt. Der Totalbetrag der Sammelbudgetierung "Baulicher Unterhalt" wird um diesen Betrag er-
hoht.

3. Die Stadtkanzlei wird mit der Publikation dieses Beschlusses im amtlichen Anzeiger beauftragt.

4. Der Stadtprisident, Reto Miiller, wird mit der Orientierung des Stadtrates gemdss Art. 71 Abs. 2 der
Stadtverfassung beauftragt.
5. Das Stadtbauamt wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt.
Visum Ressortvorsteher:
Beatrice Ringgenberg Reto Miiller

Stadtbaumeisterini.V.

- Hinweis: Anwesenheit der Fachbereichsleiterin Hochbau bei Beratung gewiinscht X jald nein

Beilagen

-

2
3.
4

g:

. Situation Mst. 1:1000

. Grundriss Erdgeschoss Mst. 1:100

Fassaden und Schnitte Mst. 1:100

. Bewilligungsschreiben der Bildungs-und Kulturdirektion des Kantons Bern vom 31. Januar 2025

\3 hochbau\14 sz elzmatte, diverses\kindergarten 2025\ba_schulzentrum elzmatte_erstellung eines
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Erdgeschoss Kindergarten Schulzentrum Elzmatte
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o\ Gemeinderat
\ Stadtratssitzung vom 31. Mdrz 2025 Traktandum Nr. 4

Interpellation der FDP/jll-Fraktion, GLP/EVP-Fraktion, Freudiger Patrick (SVP) und Mitunterzeichnende vom
29. April 2024: Was haben wir auf der Ebene der langfristigen Finanzplanung zu erwarten?: Antrag auf Verldn-
gerung der Beantwortungsfrist

Sehr geehrter Herr Stadtratsprasident
Sehr geehrte Stadtratinnen und Stadtrate

1. Grundlagen

W Vorakten zur Interpellation der FDP/jll-Fraktion, GLP/EVP-Fraktion, Freudiger Patrick (SVP) und Mitunter-
zeichnende vom 29. April 2024: "Was haben wir auf der Ebene der langfristigen Finanzpolitik zu erwar-
ten?"

Stadtratsbeschluss vom 19. August 2024

Prasidialentscheid vom 27. September 2024

Bericht und Antrag vom 18. Februar 2025 des Finanzamtes

Gemeinderatsbeschluss vom 26. Februar, Trakt. 3

2. Antrag auf Verlangerung der Beantwortungsfrist

Die Fragen aus der rubrizierten Interpellation wurden vom Gemeinderat an der Stadtratssitzung vom 19. Au-
gust 2024 schriftlich beantwortet und dem Stadtrat wurde beantragt, die Interpellation als erledigt vom Pro-
tokoll des Stadtrates abzuschreiben. Nach der Beantwortung durch den Gemeinderat erkldrte der Sprecher
der Interpellation, dass er von der erhaltenen Antwort nicht befriedigt sei. Der Stadtrat beschloss daraufhin,
gestiitzt auf Art. 54 der Geschéftsordnung des Stadtrates eine Diskussion zur Interpellation durchzufiihren.
Die folgende Diskussion endete mit diesem Beschluss des Stadtrates: "Riickweisung der Interpellation an
den Gemeinderat mit dem Auftrag der Uberarbeitung der Antworten unter Einbezug der nicht stindigen Kom-
mission innerhalb von 6 Monaten."

Die Riickweisung einer Interpellation ist in der Geschéftsordnung des Stadtrates nicht vorgesehen. Einer In-
terpellation kommt nur Auskunftscharakter zu (Art. 49 der Geschaftsordnung des Stadtrates vom 24. Juni
2019 [GO SR]: "Mit einer Interpellation wird der Gemeinderat ersucht, iiber einen Gegenstand der Gemeinde
Auskunft zu erteilen"). Weiter geht der stadtrétliche Anspruch beim parlamentarischen Instrument der Inter-
pellation nicht, und zwar auch dann nicht, wenn eine Beantwortung einer Interpellation durch den Gemein-
derat den Stadtrat nicht befriedigt. Der Stadtrat kann zwar die Abschreibung einer Interpellation verweigern,
eine "neue" Antwort des Gemeinderates anfordern kann er nicht (und der Gemeinderat ist auch nicht gehal-
ten, seine eigene Antwort im Nachgang zu erneuern). Sollen dem Gemeinderat weitergehende Handlungs-
anweisungen erteilt werden, sind dem Sinn der Bestimmungen zum parlamentarischen Instrument der Inter-
pellation nach andere parlamentarische Instrumente zu wahlen. Ebenso wenig ist reglementarisch unterlegt,
dass es zu einem zweiten Fristenlauf kommen kann. Dennoch besteht vorliegend die Tatsache, dass der
Riickweisungsbeschluss des Stadtrates mit Fristansetzung besteht.

Der Gemeinderat legte trotz dieser Ausfithrungen mit Prasidialentscheid vom 27. September 2024 fest, die
Stadtverwaltung mit der Vorbereitung eines "neuen” Beantwortungsvorschlages zu beauftragen. Aus den
gemadss Bericht und Antrag des Finanzamtes vom 18. Februar 2025 (= Beilage) dargelegten Griinden kann
jedoch die vom Stadtrat hierfiir beschlossene Frist von sechs Monaten nicht eingehalten werden. Es braucht
also eine Fristerstreckung durch den Stadtrat, welche (in der Form einer Wiedererwdgung seines Riickwei-
sungsbheschlusses vom 19. August 2024 in Bezug auf die gesetzte Frist) auch vom Stadtrat zu beschliessen
ist.

Der Gemeinderat ersucht hiermit den Stadtrat, den Argumenten gemdss Bericht und Antrag des Finanzamtes
vom 18. Februar 2025 (= Beilage) folgend, um Verlangerung der Frist zur erneuten Beantwortung der rubri-
zierten Interpellation bis am 31. Dezember 2025.

(Traktandum 4 / Seite 1)



o\ Gemeinderat
\ Stadtratssitzung vom 31. Mdrz 2025 Traktandum Nr. 4

Gestiitzt auf diese Ausfiihrungen beantragen wir lhnen Zustimmung zu folgendem
Beschlussentwurf:

Der Stadtrat, in Wiedererwdgung seines Beschlusses zur Riickweisung vom 19. August 2024, nach Kenntnis-
nahme des gemeinderdtlichen Berichts vom 26. Februar 2025,

beschliesst:

1. Die Fristverldngerung bis 31. Dezember 2025 fiir die Beantwortung der Interpellation der FDP/jll-Fraktion,
GLP/EVP-Fraktion, Freudiger Patrick (SVP) und Mitunterzeichnende vom 29. April 2024: Was haben wir auf
der Ebene der langfristigen Finanzpolitik zu erwarten?, wird genehmigt.

2. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt.

Berichterstattung: Gemeinderat Patrick Freudiger, Ressortvorsteher Finanz- und Steuerwesen

Langenthal, 26. Februar 2025 IM NAMEN DES GEMEINDERATES
Der Stadtprdsident:

Reto Miiller
Der Stadtschreiber:

Daniel Steiner

B Beilage: Bericht und Antrag vom 18. Februar 2025 des Finanzamtes

(Traktandum 4 / Seite 2)
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Status: Definitiv

Zustandig: Fabian Muff, Janine Jauner
Verteiler: Gemeinderat, Stadtrat
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Grundlagen

=  Geschiftsordnung des Stadtrates vom 24. Juni 2019 (in Kraft ab 1. Januar 2020)

= Akten zur Interpellation der FDP/jll-Fraktion, GLP/EVP-Fraktion, Freudiger Patrick (SVP) und Mitunter-
zeichnende vom 29. April 2024: "Was haben wir auf der Ebene der langfristigen Finanzpolitik zu er-
warten?"

=  Stadtratsbeschluss vom 19. August 2024

» Prdsidialentscheid vom 27. September 2024

Antrag auf Fristverldngerung

Ausgangslage

Am 29. April 2024 wurde im Stadtrat eine Interpellation von der FDP/jll-Fraktion, GLP/EVP-Fraktion,
Freudiger Patrick (SVP) und Mitunterzeichnenden zur Frage "Was haben wir auf der Ebene der langfristi-
gen Finanzplanung zu erwarten?" eingereicht.

"Was haben wir auf der Ebene der langfristigen Finanzplanung zu erwarten?
Anfrage:
Der Gemeinderat wird ersucht, folgende Fragen zu beantworten

1. In Bezug auf das von der Stadt Langenthal heute gehaltene Finanz- und Verwaltungsvermdégen und
mit einem Horizont von 15 Jahren, wie hoch ist der finanzielle Mittelbedarf fiir den Werterhalt der
heute bestehenden Anlagegiiter (Erneuerungsinvestitionen, nachzuholender baulicher Unterhalt,
laufenden baulichen Unterhalt u.d)?

2. Welcher Investitionsbedarf hat der Gemeinderat fiir neue, bisher nicht beschlossene Investitionen in
neue (d.h. bisher nicht von der Stadt gehaltene) Anlagegiiter in die Finanzplanung aufgenommen
und fiir welche Vorhaben?

3. Weshalb wurden in den letzten Jahren die geplante Investitionsquote regelmdssig nicht realisiert?
4. Zeitliche Priorisierung

a. Nach welchen Kriterien wird heute die zeitliche Priorisierung in der Finanzplanung vorgenom-
men?

b. Inwelchem Umfang spielt es bei dieser Priorisierung eine Rolle, ob eine (politisch oder recht-
lich) "vorgegebene" oder eine "politisch wiinschbare" Aufgabe vorliegt?

5. Methodik
a. Worauf stiitzen sich die Angaben zum baulichen Unterhalt?

b. Aufgrund welcher Kriterien wird entschieden, ob Erneuerungsarbeiten an Anlagegiitern als
budgetrelevante Unterhaltsarbeiten oder als Investitionen qualifiziert werden?

c. Gibtes einen Grund, weshalb in der Stadt Langenthal der Gebdudeunterhalt nicht kontinuier-
lich, sondern "wellenartig" durchgefiihrt wird?

6. Bestehen Absichten oder Pldne zur Verdusserung von nicht mehr benétigten Anlagegiitern?”

Die Fragen wurden vom Gemeinderat an der Stadtratssitzung vom 19. August 2024 schriftlich beant-
wortet und dem Stadtrat wurde beantragt, die Interpellation als erledigt vom Protokoll des Stadtrates
abzuschreiben.

n:\sts\stadtkanzlei\01_gemeinderat\gr_2025\06_grundlagen_beilagen_b_und_a\fa\0218_interpellation finanzpolitik_fristverlangerung.docx 3/6
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Nach der Beantwortung durch den Gemeinderat erklarte der Sprecher der Interpellation, dass er mit der
erhaltenen Antwort nicht befriedigt sei. Der Stadtrat beschloss daraufhin, gestiitzt auf Art. 54 der Ge-
schéftsordnung des Stadtrates eine Diskussion zur Interpellation durchzufiihren. Die folgende Diskus-
sion endete mit folgendem Beschluss des Stadtrates:

"Riickweisung der Interpellation an den Gemeinderat mit dem Auftrag der Uberarbeitung der Antworten
unter Einbezug der nicht stindigen Kommission innerhalb von 6 Monaten."

Rechtliche Grundlagen

Die Riickweisung einer Interpellation ist in der Geschéftsordnung des Stadtrates nicht vorgesehen, da
der Interpellation lediglich Auskunftscharakter zukommt (Art. 49 der Geschéftsordnung des Stadtrates
vom 24. Juni 2019 [GO SR]: "Mit einer Interpellation wird der Gemeinderat ersucht, iber einen Gegen-
stand der Gemeinde Auskunft zu erteilen"). Sollen dem Gemeinderat Handlungsanweisungen erteilt
werden, wdren andere parlamentarische Instrumente zu wahlen. Damit verbunden ist ebenso wenig
reglementarisch unterlegt, dass damit ein (neuer) Fristenlauf verkniipft ist oder werden kann bzw. wie
es sich fiir den Fall verhalt, dass der Gemeinderat diese Fristigkeit nicht einhélt bzw. einhalten kann.

Davon unbesehen legte der Gemeinderat mit Prasidialentscheid vom 27. September 2024 fest, die Ver-
waltung mit der Vorbereitung eines neuen Beantwortungsvorschlags zu beauftragen. Aus den unten
dargelegten Griinden (vgl. Ziff. 2.3) kann jedoch die vom Stadtrat hierfiir angesetzte Frist von sechs Mo-
naten nicht eingehalten werden, weshalb zu kldren ist, wie diese Frist verlangert werden kann. Die Ge-
schéftsordnung hat — aus den obgenannten Griinden — diesen Fall nicht explizit geregelt, sondern sieht
beziiglich der mit Fristigkeiten rund um die parlamentarischen Instrumente folgendes vor:

Es ist verankert, dass die Stellungnahme zur Qualifikation von Motionen und zur Erheblicherkldrung
von Motionen und Postulaten sowie die Beantwortung von Interpellationen grundsatzlich bis zur {iber-
ndchsten Stadtratssitzung zu erfolgen hat, und diese Frist auf Gesuch des Gemeinderates durch die
Stadtratsprdsidentin bzw. den Stadtratsprasidenten verlangert, hchstens aber verdoppelt, werden
kann (Art. 52 GO SR).

Erheblich erkldarte Motionen und Postulate gehen zur Behandlung an den Gemeinderat; dieser hat dar-
iber so bald als méglich, in jedem Fall innerhalb von zwei Jahren, bei Motionen mit Richtliniencharakter
innerhalb von neun Monaten seit der Erheblicherklarung, zu berichten oder Antrag zu stellen (Art. 57
Abs. 1 GO SR). Kann die zweijdhrige respektive neunmonatige Frist nicht eingehalten werden, ersucht
der Gemeinderat den Stadtrat vor deren Ablauf um eine Verldngerung (Art. 57 Abs. 2 GO SR).

Da vorliegend die (erste) Beantwortung bereits erfolgte, und tiber die Riickweisung und die damit ver-
bundene Fristsetzung ein stadtrétlicher Beschluss vorliegt, erscheint eine analoge Anwendung von

Art. 57 Abs. 2 GO SR angezeigt, womit sich vorliegend der Stadtrat fiir eine Fristverlangerung zustandig
zeichnet.

n:\sts\stadtkanzlei\01_gemeinderat\gr_2025\06_grundlagen_beilagen_b_und_a\fa\0218_interpellation finanzpolitik_fristverlangerung.docx 4/6
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Begriindung der Fristverldangerung

Wie in Kapitel 2.2 erwdhnt, wurde die Verwaltung am 27. September 2024 unter Einbezug der nicht
standigen Kommission beauftragt, die Antworten zu iberarbeiten und dem Gemeinderat bis 18. Februar
2025 einen Beantwortungsvorschlag zu unterbreiten.

Wegen der personellen Vakanz in der Leitung des Finanzamts® (die Stelle der Vorsteherin resp. des Vor-
stehers des Finanzamts konnte noch nicht besetzt werden) und dem per Ende Jahr stattfindenden
Wechsel der Legislaturperiode hat die nichtstdndige Kommission in der Zwischenzeit nur einmal — am
20. November 2024 — getagt. An dieser Sitzung setzte sich die Kommission inhaltlich nicht mit den Fra-
gen der Interpellation auseinander, sondern der Fokus lag auf einem Berichtsentwurf zur — ebenfalls
noch hdangigen — Motion "Konsolidierung der Finanzpolitik bei attraktiver Steueranlage".

Der Wechsel der Legislaturperiode brachte es mit sich, dass zwei bisherige Mitglieder der nichtstandi-
gen Kommission neu Einsitz im Gemeinderat nehmen. Dadurch entstanden zwei Vakanzen in der Kom-
mission, die es zu schliessen gilt. Die Komplettierung der Kommission diirfte bis Ende Februar 2025 er-
folgt sein; erst danach kann die nicht standige Kommission ihre Arbeit wieder aufnehmen. In der Folge
war es bislang nicht moglich, die Fragen der Interpellation unter Einbezug der nicht standigen Kommis-
sion zu Uberarbeiten. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls zu beachten, dass der Gemeinderat an
seiner Sitzung vom 15. Januar 2025 dem Finanzamt den Auftrag erteilte, ein Projekt zur Erarbeitung ei-
ner Finanzstrategie zu lancieren; diese Arbeiten diirften die Beantwortung der in der Interpellation ge-
stellten Fragen ebenfalls beeinflussen.

Dem Gemeinderat wird deshalb beantragt, den Stadtrat um eine Fristverlangerung fiir die Bearbeitung
der Interpellation "Was haben wir auf der Ebene der langfristigen Finanzpolitik zu erwarten?" bis am 31.
Dezember 2025 zu ersuchen.

! Der damalige Vorsteher des Finanzamts wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 14. Juni 2023 als Sekretér der nichtstandigen
Kommission und Projektleiter "Konsolidierung der Finanzpolitik bei attraktiver Steueranlage" eingesetzt.
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Beschlussentwurf

Gestlitzt auf diese Ausfiihrung beantragen wir lhnen Zustimmung zu folgendem
Beschlussentwurf:

1. Der Gemeinderat, in analoger Anwendung von Art. 57 Abs. 2 der Geschéftsordnung des Stadt-
rates vom 24, Juni 2019, beantragt dem Stadtrat Zustimmung zu folgendem Beschluss:

Der Stadtrat, in analoger Anwendung von Art. 57 Abs. 2 der Geschaftsordnung des Stadtrates
vom 24. Juni 2019 sowie nach Kenntnisnahme des gemeinderdtlichen Berichts vom XXXX, be-
schliesst:

I Die Fristverldngerung bis 31. Dezember 2025 fiir die Beantwortung der Interpellation der
FDP/jll-Fraktion, GLP/EVP-Fraktion, Freudiger Patrick (SVP) und Mitunterzeichnende vom

29. April 2024: "Was haben wir auf der Ebene der langfristigen Finanzpolitik zu erwarten?",
wird genehmigt.

. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftrag.

2. Die Stadtkanzlei wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt.

Visum Ressortvorsteher:

Jiirg Zurlinden Patrick Freudiger
Vorsteher Finanzamt a.i. Ressortvorsteher Finanz- und Steuerwesen
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-\ Biiro des Stadtrates

\ Stadtratssitzung vom 31. Mdrz 2025 Traktandum Nr. 5

Beschlussantrag Clavadetscher Diego (FDP), Grossenbacher Corinna (SVP), Fankhauser Fabian (GLP), Rotha-
cher Linus (SP) vom 16. Dezember 2024: Revision der Geschiftsordnung des Stadtrates: Antrag auf Verlidnge-
rung der Bearbeitungsfrist

Sehr geehrte Stadtrdtinnen und Stadtrate

I. Text des Beschlussantrages

"Revision der Geschidiftsordnung des Stadtrates
Antrag:

Das Biiro des Stadtrates wird eingeladen, eine Vorlage zur Revision der geltenden Geschdiftsordnung vorzube-
reiten. Dabei soll unter anderem Art. 17 (Sekretariat), aber auch weitere Bestimmungen, soweit sich dies auf-
grund der in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen als niitzlich erweist, angepasst werden.

Begriindung:

Der laufende Prozess zur Neubesetzung der Stelle des Stadtratssekretariats hat aufgezeigt, dass namentlich Art.
17, moglicherweise aber auch andere Bestimmungen angepasst werden miissen. Wenn schon eine Revision
angestossen wird, ist zu priifen, ob sich die Revision von weiteren Bestimmungen als sinnvoll erweist.”

Il. Stellungnahme des Biiros des Stadtrates

Das Biiro des Stadtrates wurde anldsslich der Stadtratssitzung vom 3. Februar 2025, mit Wirkung ab dem 18.
Februar 2025 (nach Ablauf der geltenden Beschwerdefrist geméss Art. 60 ff. des Gesetzes {iber die Verwaltungs-
rechtspflege [VRPG]) gewdhlt. Zudem gab es einen Wechsel im Sekretariat Stadtrat / Geschéftspriifungskom-
mission. Aufgrund dessen, sowie aufgrund der Tatsache, dass anfangs Mdrz keine Gemeinderatssitzungen
stattfinden, war aus zeitlichen und formellen Griinden (Auslegung von Art. 15 Abs. 2 der Geschéftsordnung des
Stadtrates vom 24. Juni 2019 durch die Exekutive) eine rechtzeitige inhaltliche Bearbeitung nicht maéglich. Des-
halb beantragt das Biiro des Stadtrates eine Fristverldngerung.

Gestiitzt auf diese Ausflihrungen beantragen wir lhnen Zustimmung zu folgendem
Beschlussentwurf:

Der Stadtrat, gestiitzt auf Art. 50 in Verbindung mit Art. 52 Abs. 4 und Art. 55 Abs. 2 der Geschéftsordnung
des Stadtrates vom 24. Juni 2019 sowie nach Kenntnisnahme des Berichts und Antrags des Biiros des Stadt-
rates vom 5. Mdrz 2025,

beschliesst:

I.  Die Fristverldngerung bis 31. Mai 2025 fiir die Stellungnahme zum Beschlussantrag Clavadetscher Diego
(FDP), Grossenbacher Corinna (SVP), Fankhauser Fabian (GLP), Rothacher Linus (SP) vom 16. Dezember
2024: Revision der Geschaftsordnung des Stadtrates wird genehmigt.

Il. Das Biiro des Stadtrates wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt.

Berichterstattung: Stadtratsvizeprdsident Diego Clavadetscher

(Traktandum 5 / Seite 1)



-\ Biiro des Stadtrates

\ Stadtratssitzung vom 31. Mdrz 2025 Traktandum Nr. 5

Langenthal, 5. Mdrz 2025 IM NAMEN DES BUROS DES STADTRATES
Der Stadtratsprasident

Fabian Fankhauser

Die stv. Sekretérin a.i.:
Veronika Bachtold

B Beilage: Bericht und Antrag des Biiros des Stadtrates vom 5. Mdrz 2025

(Traktandum 5 / Seite 2)
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Grundlagen

Beschlussantrag Clavadetscher Diego (FDP), Grossenbacher Corinna (SVP), Fankhauser Fabian
(GLP), Rothacher Linus (SP) vom 16. Dezember 2024: Revision der Geschéftsordnung des Stadtrates
Beschluss des Biiros des Stadtrates vom 5. Mdrz 2025.

Ausgangslage

Anlisslich der Sitzung des Stadtrates vom 16. Dezember 2024 wurde der Vorstoss Revision der Ge-
schéftsordnung des Stadtrates eingereicht.

Beschlussantrige, welche die Geschiftsordnung des Stadtrates betreffen, werden durch das Biiro des
Stadtrates vorbereitet (Art. 28 Abs. 2 Bst. a und Abs. 3 der Geschiftsordnung des Stadtrates). Am 5. Médrz
2025 nahm das neu gewihlte Biiro des Stadtrates vom rubrizierten Vorstoss Kenntnis und beriet das
Anliegen.

Wortlaut des Vorstosses

"Revision der Geschdftsordnung des Stadtrates
Antrag:

Das Biiro des Stadtrates wird eingeladen, eine Vorlage zur Revision der geltenden Geschdftsordnung vor-
zubereiten. Dabei soll unter anderem Art. 17 (Sekretariat), aber auch weitere Bestimmungen, soweit sich
dies aufgrund der in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen als niitzlich erweist, angepasst werden.

Begriindung:

Der laufende Prozess zur Neubesetzung der Stelle des Stadtratssekretariats hat aufgezeigt, dass nament-
lich Art. 17, méglicherweise aber auch andere Bestimmungen angepasst werden miissen. Wenn schon
eine Revision angestossen wird, ist zu priifen, ob sich die Revision von weiteren Bestimmungen

als sinnvoll erweist.”

Stellungnahme

Das Biiro des Stadtrates wurde anlisslich der Stadtratssitzung vom 3. Februar 2025, mit Wirkung ab dem
18. Februar 2025 (nach Ablauf der geltenden Beschwerdefrist gemédss Art. 60 ff. des Gesetzes tber die
Verwaltungsrechtspflege [VRPG]) gewihlt. Zudem gab es einen Wechsel im Sekretariat Stadtrat / Ge-
schiftspriifungskommission. Aufgrund dessen, sowie aufgrund der Tatsache, dass anfangs Marz keine
Gemeinderatssitzungen stattfinden, war aus zeitlichen und formellen Griinden (Auslegung von Art. 15
Abs. 2 der Geschiftsordnung des Stadtrates vom 24. Juni 2019 durch die Exekutive) eine rechtzeitige
inhaltliche Bearbeitung nicht méglich. Deshalb beantragt das Biiro des Stadtrates eine Fristverldngerung.
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Beschlussentwurf

Gestiitzt auf diese Ausfiihrungen beantragen wir lhnen Zustimmung zu folgendem

Beschlussentwurf:

Das Biiro des Stadtrates, gestiitzt auf Art. 10 Abs. 1 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009, beantragt
dem Stadtrat Zustimmung zu folgendem Beschluss:

I. Die Fristverlingerung bis 31. Mai 2025 fiir die Umsetzung des Beschlussantrages Clavadetscher
Diego (FDP), Grossenbacher Corinna (SVP), Fankhauser Fabian (GLP), Rothacher Linus (SP) vom
16. Dezember 2024: Revision der Geschiftsordnung des Stadtrates wird genehmigt.

Il. Das Biiro des Stadtrates wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt.

Langenthal, 5. Mdrz 2025

BURO DES STADTRATES

Der Stadtratsprasident: Die stv. Sekretdrin a.i.:
e AN

A N iy

Fabian Fankhauser 3 Veronika Bachtold
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N\ Stadtrat

\ Stadtratssitzung vom 31. Marz 2025 Traktandum Nr. 6

Parlamentarische Fragestunde

Sehr geehrte Stadtratinnen und Stadtrate

Am 31. Mdrz 2025 wird, nach Absprache mit dem Gemeinderat, eine parlamentarische Fragestunde durchge-
fiihrt. Gestiitzt auf Art. 5 Abs. 1 der Geschéftsordnung des Stadtrates bitten wir Sie, allféllige Fragen {iber die im
Rahmen der parlamentarischen Fragestunde Auskunft gewiinscht wird, bis spatestens am Freitag, 28. Marz
2025, 14.00 Uhr, bei der Stadtkanzlei schriftlich einzureichen bzw. an folgende E-Mail-Adresse zu senden:

stadtkanzlei@langenthal.ch

Langenthal, 5. Madrz 2025 IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtratsprasident:

Fabian Fankhauser

Die stv. Sekretdrin a.i.:

Veronika Bachtold

(Traktandum 6 / Seite 1)
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Stadtratssitzung vom 31. Mdrz 2025 Traktandum Nr. 7

Mitteilungen der Geschéftspriifungskommission

Langenthal, 10. Mdrz 2025 IM NAMEN DER GESCHAFTSPRUFUNGSKOMMISSION

Die Préasidentin:

Corinna Grossenbacher

Die stv. Sekretérin a.i.:

Veronika Béchtold

(Traktandum 7 / Seite 1)



o\ Gemeinderat
\ Stadtratssitzung vom 31. Mdrz 2025 Traktandum Nr. 8

Mitteilungen des Gemeinderates

Langenthal, 26. Februar 2025 IM NAMEN DES GEMEINDERATES
Der Stadtprdsident:

Reto Miiller
Der Stadtschreiber:

Daniel Steiner

(Traktandum 8 / Seite 1)



o\ Gemeinderat
\ Stadtratssitzung vom 31. Mdrz 2025 Traktandum Nr. 9

Personliche Abschiedsworte von Stadtschreiber Daniel Steiner

Langenthal, 26. Februar 2025 IM NAMEN DES GEMEINDERATES
Der Stadtprasident:

Reto Miiller
Der Stadtschreiber:

Daniel Steiner

(Traktandum 9 / Seite 1)
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\ Stadtratssitzung vom 31. Mdrz 2025 Traktandum Nr. 10

Bekanntmachung der eingereichten parlamentarischen Vorstdsse

Art. 42 der Geschiftsordnung des Stadtrates vom 24. Juni 2019
Einreichung von Vorstéssen

1 Jedes Stadtratsmitglied und jede Fraktion hat das Recht, Motionen, Postulate, Interpellationen und Beschlus-
santrdge einzureichen. Jugendliche kénnen nach Massgabe von Artikel 51 ein Jugendpostulat einreichen.

2 Parlamentarische Vorstdsse sind schriftlich und unterzeichnet dem Sekretariat zuhanden der Stadtratsprdsi-
dentin bzw. dem Stadtratsprdsidenten einzureichen. Elektronische Eingaben sind zuldssig, sofern die Absen-
derin bzw. der Absender iiber eine der eigenhdndigen Unterschrift gleichgestellte qualifizierte elektronische
Signatur verfiigt.

3 Sie enthalten eine Uberschrift, einen Antrag, und es ist anzugeben, um welche Form eines Vorstosses (vgl.
Art. 46 ff.) es sich handelt.

4 Motionen, Postulate und Beschlussantrdge sind iiberdies schriftlich zu begriinden.

5 Werdiedringliche Behandlung eines parlamentarischen Vorstosses verlangt, hat die Dringlichkeit gesondert
schriftlich zu begriinden.

6 Parlamentarische Vorstdsse diirfen Sitte und Anstand nicht verletzen (Art. 15 Abs. 1 Bst. ¢).

Langenthal, 5. Mdrz 2025 IM NAMEN DES STADTRATES
Der Stadtratspradsident:

Fabian Fankhauser

Die stv. Sekretérin a.i.:

Veronika Bachtold

(Traktandum 10 / Seite 1)
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